
Ab Januar 2025 beschleunigt sich der Smart Meter Rollout in Deutschland erheblich, mit
Pflichteinbau für definierte Verbraucher- und Erzeugergruppen. Dieses Kapitel beleuchtet die
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Anpassung der Preisobergrenzen und die Verpflichtung für
Stromversorger, dynamische Tarife anzubieten. Es analysiert die Implikationen dieser Entwicklung
für Endkunden, Netzbetreiber und den Messstellenbetrieb, inklusive der Position des VKU.
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Die Digitalisierung der Energiewende stellt eine der fundamentalsten Herausforderungen und
gleichzeitig größten Chancen für die Transformation des deutschen Energiesystems dar. Eine
zentrale Säule dieser Digitalisierungsstrategie ist der flächendeckende Rollout intelligenter
Messsysteme, gemeinhin als Smart Meter bekannt. Dieser Prozess, der bereits seit einigen Jahren
gesetzlich verankert ist, erfährt ab Januar 2025 eine signifikante Beschleunigung und Erweiterung
seiner gesetzlichen Pflichten. Die hiermit verbundenen Änderungen, insbesondere durch die
Novellierung des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG), markieren einen Wendepunkt in der
operativen Umsetzung und den strategischen Implikationen für alle Akteure des Energiemarktes.
Ziel dieser Seite ist es, eine umfassende Übersicht über den gesetzlichen Smart-Meter-Rollout,
seine rechtlichen Grundlagen und die erhöhte Geschwindigkeit ab dem Jahr 2025 zu geben, wobei
die Implikationen für die Energiewirtschaft, die Messstellenbetreiber und die Endverbraucher
beleuchtet werden.

Der Smart Meter Rollout in Deutschland basiert auf dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), das
bereits im Jahr 2016 in Kraft trat. Es bildet den rechtlichen Rahmen für den Einbau, Betrieb und die
Datenkommunikation intelligenter Messsysteme. Ein intelligentes Messsystem (iMSys) besteht aus
einem digitalen Stromzähler und einem Kommunikationsmodul, dem sogenannten Smart Meter
Gateway (SMGW). Dieses Gateway fungiert als sicheres Kommunikationsbindeglied zwischen dem
Zähler und den externen Marktteilnehmern, wie Netzbetreibern, Lieferanten und Aggregatoren. Die
primären Ziele des ursprünglichen Rollouts waren vielfältig:

1. Förderung der Energiewende: Intelligente Messsysteme sind essenziell für die
Integration volatiler erneuerbarer Energien, da sie eine präzise Erfassung und Steuerung
von Erzeugung und Verbrauch ermöglichen. Sie schaffen die technische Basis für ein

Der beschleunigte Smart
Meter Rollout ab 2025
Der beschleunigte Smart Meter
Rollout ab 2025

Grundlagen und Ziele des Smart Meter
Rollouts



flexibles Lastmanagement und die Optimierung der Netzauslastung.
2. Transparenz für Verbraucher: Durch die Bereitstellung detaillierter Verbrauchsdaten in

nahezu Echtzeit sollen Endverbraucher befähigt werden, ihren Energieverbrauch besser
zu verstehen und aktiv zu steuern. Dies fördert Energieeffizienz und kann zu
Kosteneinsparungen führen.

3. Netzstabilität und -management: Intelligente Messsysteme liefern den Netzbetreibern
wichtige Daten zur aktuellen Netzauslastung und potenziellen Engpässen. Dies ermöglicht
ein effizienteres und stabileres Netzmanagement, die Vermeidung von Netzüberlastungen
und die Reduzierung von Redispatch-Maßnahmen.

4. Etablierung eines digitalen Energiemarktes: Das MsbG schafft die Voraussetzungen
für neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen im Bereich Energie, die auf Echtzeitdaten
basieren, wie beispielsweise dynamische Tarife oder die Optimierung des
Eigenverbrauchs.

Die ursprüngliche Rollout-Strategie sah eine gestaffelte Einführung vor, beginnend mit
Großverbrauchern und Erzeugern. Die Umsetzung war jedoch von technischen Herausforderungen,
Zertifizierungsprozessen und rechtlichen Unsicherheiten geprägt, was zu Verzögerungen führte
und die angestrebte Geschwindigkeit nicht erreichte.

Die Notwendigkeit einer beschleunigten Digitalisierung des Energiesektors, insbesondere
angesichts der ambitionierten Klimaziele und des Ausbaus erneuerbarer Energien, führte zu einer
umfassenden Überarbeitung des Messstellenbetriebsgesetzes. Am 24. Februar 2025 wurde das
"Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären
Erzeugungsüberschüssen" im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist damit in Kraft getreten [^1].
Diese Novelle, oft als MsbG-Novelle 2025 bezeichnet, stellt eine zentrale Weichenstellung für den
weiteren Verlauf des Smart Meter Rollouts dar.

Ein Hauptanliegen der Novelle ist die signifikante Beschleunigung des Rollouts, um die Vorteile
intelligenter Messsysteme schneller für die Netzstabilität und die Systemintegration erneuerbarer
Energien nutzbar zu machen [^3]. Die bisherigen Vorgaben wurden neu justiert, und es wurden
klare, verbindliche Fristen für den flächendeckenden Einbau definiert. Die Novelle zielt darauf ab,
die ursprüngliche Zielsetzung der Vermeidung temporärer Erzeugungsüberschüsse und die
Förderung eines effizienteren Lastmanagements durch die umfassende Verfügbarkeit von
Echtzeitdaten zu erreichen [^1].

Die wesentlichen Änderungen und neuen Pflichten, die ab 2025 in Kraft treten, umfassen:

Die MsbG-Novelle 2025: Beschleunigung
und neue Pflichten

Erweiterung der Rollout-Pflichten



Die Novelle erweitert den Kreis der verpflichtend mit intelligenten Messsystemen auszustattenden
Messstellen erheblich. Während zuvor der Fokus auf Letztverbrauchern mit einem
Jahresstromverbrauch über 6.000 kWh und Erzeugungsanlagen über 7 kW lag, werden die
Schwellenwerte nun sukzessive angepasst und die Pflicht auf weitere Kundengruppen ausgedehnt.
Insbesondere der Rollout bei kleineren Verbrauchern und Erzeugern wird forciert, um eine breitere
Datenbasis zu schaffen und die Flexibilität des Systems zu erhöhen [^2].

Ab Januar 2025 tritt ein detaillierter und ambitionierter Zeitplan in Kraft, der die
Messstellenbetreiber zu einem zügigen Einbau verpflichtet. Für verschiedene Verbraucher- und
Erzeugerkategorien werden konkrete Stichtage und Quoten festgelegt, bis zu denen ein
bestimmter Prozentsatz der Messstellen umgerüstet sein muss. Dieser gesetzliche Plan stellt
sicher, dass der Rollout nicht länger von individuellen Interpretationen oder technischen
Verzögerungen abhängt, sondern einer stringenten Umsetzung folgt. Die Bundesregierung und der
Bundesrat haben die Änderungen bestätigt, um einen schnelleren Rollout zu gewährleisten und die
Energiewende zu unterstützen [^3].

Die Messstellenbetreiber (MSB) spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Rollouts. Die
Novelle präzisiert ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten und stärkt gleichzeitig ihre Stellung im
Markt. Um die Akzeptanz bei den Endverbrauchern zu fördern und die Wirtschaftlichkeit des
Rollouts zu gewährleisten, werden weiterhin Preisobergrenzen für den Messstellenbetrieb
festgelegt [^3]. Diese Preisdeckel sollen sicherstellen, dass die Kosten für die Endkunden
überschaubar bleiben und nicht zu einer Hemmschwelle für die Akzeptanz der neuen Technologie
werden. Gleichzeitig müssen die MSB in der Lage sein, die notwendigen Investitionen zu tätigen
und den sicheren und zuverlässigen Betrieb der intelligenten Messsysteme zu gewährleisten. Die
Novelle schafft auch Anreize für einen wettbewerblichen Messstellenbetrieb, indem sie die
Möglichkeiten für alternative MSB, am Markt teilzunehmen, erweitert.

Mit der Beschleunigung des Rollouts gehen auch erhöhte Anforderungen an die technische
Infrastruktur und die organisatorischen Prozesse einher. Die Interoperabilität der Systeme, die
Datensicherheit und der Datenschutz sind dabei von größter Bedeutung. Das MsbG legt hierfür
strenge Vorgaben fest, die von allen Beteiligten einzuhalten sind. Insbesondere der Schutz
sensibler Verbrauchsdaten vor unberechtigtem Zugriff ist ein kritischer Erfolgsfaktor für die
Akzeptanz der Smart Meter. Weitere Informationen zum Datenschutz im Energiesektor finden Sie
hier.

Konkreter Zeitplan und Fristen

Rolle der Messstellenbetreiber und Preisobergrenzen

Technische und organisatorische Anforderungen

Auswirkungen des beschleunigten Rollouts
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Die erhöhte Geschwindigkeit des Smart Meter Rollouts ab 2025 wird weitreichende Auswirkungen
auf den gesamten Energiesektor haben.

Die Verteilnetzbetreiber erhalten durch die intelligenten Messsysteme eine deutlich verbesserte
Datengrundlage über die tatsächliche Lastsituation in ihren Netzen. Dies ermöglicht ein präziseres
Lastmanagement, die frühzeitige Erkennung von Engpässen und die Optimierung von
Netzausbauinvestitionen. Die Integration von dezentralen Erzeugungsanlagen und steuerbaren
Lasten wird erheblich vereinfacht, was für die Stabilität des Stromnetzes von immenser Bedeutung
ist. Die Rolle der Netzbetreiber in der Energiewende wird hier detailliert beleuchtet.

Stromlieferanten können ihren Kunden zukünftig dynamischere Tarife anbieten, die sich an der
aktuellen Marktsituation oder der Netzbelastung orientieren. Dies schafft Anreize für Verbraucher,
ihren Stromverbrauch in Zeiten geringer Last oder hoher Erneuerbaren-Erzeugung zu verlagern,
was wiederum zur Systemstabilität beiträgt und Kosten senken kann. Die verbesserte
Datenverfügbarkeit ermöglicht auch eine präzisere Prognose des Kundenverhaltens und eine
optimierte Beschaffungsstrategie.

Obwohl der Rollout primär technisch und systemrelevant motiviert ist, bieten Smart Meter auch für
Endverbraucher erhebliche Vorteile. Die Möglichkeit, den eigenen Stromverbrauch detailliert zu
überwachen und zu analysieren, kann zu einem bewussteren Umgang mit Energie führen und das
Potenzial für Effizienzsteigerungen aufzeigen. Durch dynamische Tarife können Verbraucher aktiv
an der Energiewende teilnehmen und von günstigeren Strompreisen profitieren. Allerdings bedarf
es einer klaren Kommunikation und nutzerfreundlicher Anwendungen, um diese Potenziale für den
Endkunden erfahrbar zu machen.

Der beschleunigte Rollout ist ein entscheidender Schritt zur Realisierung eines intelligenten
Stromnetzes (Smart Grid). Er schafft die notwendige Infrastruktur für die Sektorenkopplung, die
Integration von Elektromobilität und Wärmepumpen sowie die Flexibilisierung von Erzeugung und
Verbrauch. Ohne eine umfassende Digitalisierung der Messinfrastruktur wäre eine effiziente und
kostengünstige Transformation des Energiesystems kaum denkbar. Die gewonnenen Daten sind
eine unverzichtbare Grundlage für die Weiterentwicklung von Energiedienstleistungen und -
innovationen.

Für Netzbetreiber

Für Stromlieferanten

Für Endverbraucher

Für die Energiewende insgesamt

Herausforderungen und Chancen
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Trotz der klaren Vorteile birgt der beschleunigte Rollout auch Herausforderungen. Die schnelle
Skalierung der Installationen erfordert eine erhebliche logistische und personelle Anstrengung
seitens der Messstellenbetreiber und ihrer Dienstleister. Die Sicherstellung der Interoperabilität
zwischen verschiedenen Systemkomponenten und die kontinuierliche Gewährleistung der
Datensicherheit und des Datenschutzes sind komplexe Aufgaben, die höchste Priorität genießen
müssen.

Gleichzeitig eröffnen sich durch den flächendeckenden Rollout enorme Chancen. Deutschland kann
seine Vorreiterrolle in der Energiewende stärken, indem es eine moderne und zukunftsfähige
digitale Energieinfrastruktur etabliert. Dies fördert nicht nur die heimische Wirtschaft durch neue
Geschäftsfelder und Arbeitsplätze, sondern dient auch als Modell für andere Länder, die vor
ähnlichen Herausforderungen stehen. Die Daten aus den intelligenten Messsystemen bilden die
Basis für Künstliche Intelligenz (KI) im Energiebereich, um Prognosen zu verbessern, Netze zu
optimieren und neue, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

Der beschleunigte Smart Meter Rollout ab Januar 2025 markiert einen entscheidenden Meilenstein
auf dem Weg zu einem volldigitalisierten und intelligenten Energiesystem in Deutschland. Die
MsbG-Novelle 2025 schafft die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen und setzt
ambitionierte, aber erreichbare Ziele für die flächendeckende Einführung intelligenter
Messsysteme. Während die Umsetzung erhebliche Anstrengungen von allen Beteiligten erfordern
wird, überwiegen die langfristigen Vorteile für die Energiewende, die Netzstabilität und die Effizienz
des Gesamtsystems.

Die erfolgreiche Realisierung des Rollouts wird maßgeblich von einer engen Zusammenarbeit
zwischen Politik, Regulierungsbehörden, Messstellenbetreibern, Netzbetreibern und
Technologieanbietern abhängen. Eine transparente Kommunikation über die Vorteile und die
Handhabung der neuen Technologie ist entscheidend, um die Akzeptanz bei den Endverbrauchern
zu sichern. Der Smart Meter wird somit nicht nur zu einem technischen Baustein, sondern zu einem
fundamentalen Enabler für die Dekarbonisierung und Flexibilisierung des deutschen
Energiesystems.

[^1]: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). (2025, 24. Februar). Gesetz zur
Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. [Basierend auf der Zusammenfassung: "Checkliste MsbG-
Novelle Übersicht über zentrale Inhalte der Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes 2025 Am
24.02.2025 wurde das Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von
temporären Erzeugungsüberschüssen im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist damit in Kraft
getreten."].

Fazit und Ausblick

Quellenverzeichnis



[^2]: Isaak, E. (2025, 8. Januar). Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab 2025?.
[Basierend auf der Zusammenfassung: "Zum Inhalt springen Menü Demo Blog . Gesetzlicher Plan
für den Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab 2025? Evelyn Isaak . Mittwoch, 08.01.2025 Der Smart-
Meter-Rollout ist bereits im Detail gesetzlich geplant; doch was genau für wen gilt, wi..."].

[^3]: Bundesrat. (2025, 14. Februar). Pressemitteilung - Energieeffizienz: Bundesrat bestätigt
Änderungen für schnelleren Smart-Meter-Rollout. [Basierend auf der Zusammenfassung:
"14.02.2025 - Pressemitteilung - Energieeffizienz Bundesrat bestätigt Änderungen für schnelleren
Smart-Meter-Rollout E..."].



Die Digitalisierung der Energiewende stellt eine zentrale Säule der Transformation hin zu einem
nachhaltigen und effizienten Energiesystem dar. Im Kern dieser Entwicklung steht der
flächendeckende Rollout intelligenter Messsysteme (iMSys), gemeinhin als Smart Meter bekannt.
Dieser Pflichteinbau ist nicht nur eine technologische Umstellung, sondern ein strategisches
Instrument zur Steigerung der Systemeffizienz, zur Integration erneuerbarer Energien und zur
Ermöglichung flexibler Verbrauchs- und Erzeugungsmuster. Die vorliegende Abhandlung beleuchtet
die Definition der relevanten Zielgruppen, die von dieser Pflicht betroffen sind, sowie den
gesetzlich verankerten Zeitplan für den Rollout bis zum Jahr 2030. Die Implementierung dieser
Technologie ist entscheidend für die Erreichung der Klimaziele und die Sicherstellung einer
zukunftsfähigen Energieversorgung [^1].

Der Begriff „Pflichteinbau“ im Kontext intelligenter Messsysteme bezieht sich auf die gesetzlich
vorgeschriebene Installation und den Betrieb dieser modernen Messeinrichtungen für bestimmte
Kategorien von Stromverbrauchern und -erzeugern. Diese Verpflichtung ist primär im
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verankert, welches die Rahmenbedingungen für den Rollout in
Deutschland festlegt. Das MsbG zielt darauf ab, die Digitalisierung der Energiewende
voranzutreiben, indem es die Einführung einer modernen, sicheren und interoperablen
Messinfrastruktur vorschreibt. Die ursprünglichen Pläne für den Rollout wurden mehrfach
angepasst, um auf technische Herausforderungen, datenschutzrechtliche Bedenken und die
Notwendigkeit einer praxistauglichen Umsetzung zu reagieren. Insbesondere die Novellierung des
MsbG hat den Rollout-Pfad neu justiert und beschleunigt, um die ursprünglich gesetzten Ziele bis
2030 zu erreichen [^1].

Pflichteinbau: Zielgruppen
und Zeitplan bis 2030
Pflichteinbau: Zielgruppen und
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1. Definition des Pflichteinbaus und seine
rechtliche Grundlage



Die Installation von iMSys ersetzt herkömmliche Ferraris-Zähler und digitale Zähler ohne
Kommunikationsmodul. Ein iMSys besteht aus einem digitalen Stromzähler und einem Smart Meter
Gateway (SMG), welches als sichere Kommunikationseinheit fungiert und die Messdaten
verschlüsselt an berechtigte Marktteilnehmer übermittelt. Die Sicherheit und Interoperabilität des
SMG werden durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert, was
höchste Standards im Datenschutz und der Datensicherheit gewährleisten soll (vgl. Datenschutz
und Datensicherheit im Smart Grid).

Die gesetzlichen Bestimmungen definieren präzise, welche Marktteilnehmer unter die Pflicht zum
Einbau eines intelligenten Messsystems fallen. Diese Kategorisierung basiert hauptsächlich auf
dem jährlichen Stromverbrauch bzw. der installierten elektrischen Leistung, da diese Parameter
maßgeblich die Relevanz für die Systemintegration und die potenziellen Effizienzgewinne
bestimmen.

Die primäre Zielgruppe auf der Verbrauchsseite sind Letztverbraucher mit einem jährlichen
Stromverbrauch von über 6.000 Kilowattstunden (kWh). Diese Schwelle wurde gewählt, da ab
diesem Verbrauchsniveau ein intelligentes Messsystem sowohl ökonomisch als auch
energiewirtschaftlich signifikante Vorteile verspricht.

Wirtschaftliche Relevanz: Haushalte und Gewerbebetriebe mit hohem Verbrauch haben
ein größeres Potenzial, von dynamischen Tarifen und Lastmanagement zu profitieren.
Durch die transparente Darstellung des Verbrauchsverhaltens in nahezu Echtzeit können
sie ihren Strombezug optimieren, Kosten senken und zur Netzstabilisierung beitragen. Die
Investition in ein iMSys amortisiert sich hier schneller durch die erzielbaren Einsparungen.
Energiewirtschaftliche Bedeutung: Verbraucher in dieser Kategorie tragen maßgeblich
zur Last im Stromnetz bei. Die Möglichkeit, ihren Verbrauch zeitlich zu steuern oder auf
Preissignale zu reagieren, ist essenziell für die Integration volatiler erneuerbarer Energien.
Ein iMSys ermöglicht es Netzbetreibern, die Last besser zu prognostizieren und steuern,
was Engpässe reduziert und die Effizienz des Netzes erhöht. Dies ist ein entscheidender
Schritt zur Realisierung eines Smart Grids (vgl. Technische Spezifikationen intelligenter
Messsysteme).
Vorteile für Verbraucher: Neben der potenziellen Kostenersparnis durch optimiertes
Verbrauchsverhalten erhalten diese Verbraucher detaillierte Einblicke in ihren
Energieverbrauch. Dies fördert ein höheres Energiebewusstsein und ermöglicht die
Identifizierung von Energiesparpotenzialen. Zudem können sie von neuen
Dienstleistungen und Produkten profitieren, die auf den Daten eines iMSys basieren, wie
z.B. Energiemanagementsysteme oder optimierte Ladestrategien für Elektrofahrzeuge.
Pflicht und Kosten: Die Installation und der Betrieb des iMSys sind für diese
Verbrauchergruppe verpflichtend. Die Kosten für den Messstellenbetrieb sind gesetzlich

2. Zielgruppen des Smart-Meter-Rollouts

2.1. Verbraucher ab 6.000 kWh/Jahr
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gedeckelt, um eine übermäßige Belastung zu vermeiden. Der zuständige
Messstellenbetreiber (MSB) ist für die Installation und den reibungslosen Betrieb
verantwortlich.

Die zweite zentrale Zielgruppe umfasst Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer installierten
Leistung von über 7 Kilowatt (kW). Hierzu zählen primär Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke
und andere dezentrale Erzeuger, die signifikante Mengen an Strom ins Netz einspeisen.

Integration erneuerbarer Energien: Die zunehmende Anzahl dezentraler
Erzeugungsanlagen, insbesondere aus erneuerbaren Quellen, erfordert eine präzisere
Überwachung und Steuerung der Einspeisung. Ein iMSys ermöglicht es, die tatsächliche
Einspeisung in Echtzeit zu erfassen und an den Netzbetreiber zu übermitteln. Dies ist
entscheidend für das Engpassmanagement und die Gewährleistung der Netzstabilität,
insbesondere in Zeiten hoher Einspeisung.
Netzstabilität und -sicherheit: Anlagen ab 7 kW können bei ungesteuerter Einspeisung
lokale Netzbereiche stark beeinflussen. Die Daten aus iMSys ermöglichen es den
Netzbetreibern, die Netzauslastung besser zu überwachen und bei Bedarf steuernd
einzugreifen, beispielsweise durch die Anpassung von Einspeisemanagement-Strategien.
Dies ist ein fundamentaler Aspekt der Systemdienstleistungen im modernen Stromnetz.
Marktintegration: Für Erzeuger eröffnet die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten neue
Möglichkeiten der Marktintegration. Sie können beispielsweise ihren erzeugten Strom
flexibler vermarkten oder an Aggregationsmodellen teilnehmen, die mehrere kleine
Anlagen zu einer virtuellen Großanlage bündeln. Dies fördert die Effizienz und Liquidität
des Strommarktes.
Pflicht und Kosten: Auch für diese Erzeugergruppe ist der Einbau eines iMSys
verpflichtend. Die Kostenstruktur ähnelt der für Großverbraucher, wobei auch hier
gesetzliche Deckelungen bestehen, um die Wirtschaftlichkeit der Anlagen nicht zu
gefährden. Der Messstellenbetreiber koordiniert die Installation und den Betrieb in enger
Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber.

Neben den primären Zielgruppen sieht das MsbG auch die Möglichkeit des optionalen Einbaus für
kleinere Verbraucher unterhalb der 6.000 kWh/Jahr Schwelle vor. Diese können auf Wunsch ein
iMSys installieren lassen, um von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren. Zudem gibt es
spezifische Regelungen für Sonderfälle, wie beispielsweise Letztverbraucher mit steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepumpen, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge), die ebenfalls von
einem iMSys profitieren können, um netzdienlich gesteuert zu werden. Für bestimmte
Anwendungsfälle, wie z.B. Anlagen mit Notstromversorgung oder spezielle Industriekunden,
können Ausnahmen oder abweichende Regelungen gelten, die im Detail im MsbG und seinen
Verordnungen beschrieben sind (vgl. Rechtlicher Rahmen des Messstellenbetriebs).

2.2. Erzeuger ab 7 kW installierter Leistung

2.3. Weitere Zielgruppen und Ausnahmen
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Der Smart-Meter-Rollout in Deutschland ist ein ambitioniertes Langzeitprojekt, dessen Zeitplan
mehrfach angepasst und zuletzt durch die Beschleunigung des Rollouts neu definiert wurde. Ziel ist
es, bis 2030 einen Großteil der relevanten Messstellen mit intelligenten Messsystemen
auszustatten. Die gesetzlichen Vorgaben sehen eine gestaffelte Einführung vor, die eine
koordinierte und effiziente Umsetzung gewährleisten soll [^1].

Ursprünglich sah das MsbG einen früheren Start und eine kontinuierliche Ausbreitung vor.
Technische Verzögerungen bei der Zertifizierung der Smart Meter Gateways durch das BSI sowie
die Notwendigkeit, einen robusten und sicheren Rollout-Prozess zu etablieren, führten jedoch zu
Anpassungen des Zeitplans. Die Novellierung des MsbG im Jahr 2023 hat den Rollout als "Pflicht"
neu bekräftigt und einen verbindlichen Fahrplan bis 2030 festgelegt, um die ursprünglichen Ziele
zu erreichen und die Energiewende zu beschleunigen [^1].

Der aktuelle Zeitplan ist in mehrere Phasen unterteilt, die eine sukzessive Installation der iMSys für
die definierten Zielgruppen vorsehen. Die Dynamik des Rollouts nimmt dabei kontinuierlich zu:

Bis Ende 2024: In dieser Phase liegt der Fokus auf der initialen Ausstattung der größten
Verbraucher und Erzeuger sowie der Erprobung und Optimierung der Rollout-Prozesse.
Messstellenbetreiber sind angehalten, erste Erfahrungen zu sammeln und ihre
Infrastrukturen auf den Massenrollout vorzubereiten.
Ab 2025: Mit dem Jahr 2025 beginnt eine entscheidende Phase des Rollouts, die eine
signifikante Beschleunigung und Ausweitung der Installationen vorsieht [^1]. Gemäß den
gesetzlichen Vorgaben sollen ab diesem Zeitpunkt alle Letztverbraucher mit einem
Jahresstromverbrauch von über 6.000 kWh sowie Betreiber von Erzeugungsanlagen mit
einer installierten Leistung über 7 kW verpflichtend mit iMSys ausgestattet werden. Dies
beinhaltet eine jährliche Mindestquote für die Messstellenbetreiber, um den
flächendeckenden Einbau bis zum Stichtag zu gewährleisten. Die genauen Quoten sind im
MsbG detailliert aufgeführt und verpflichten die MSB zu einem stetig steigenden
Installationsvolumen.
Bis Ende 2027: Bis zu diesem Zeitpunkt sollen alle Letztverbraucher mit einem
Jahresstromverbrauch von über 10.000 kWh und alle Erzeuger über 15 kW ausgestattet
sein. Dies stellt einen wichtigen Zwischenschritt dar, um die größten und
systemrelevantesten Anlagen und Verbräuche frühzeitig in das digitale Netz zu
integrieren.
Bis Ende 2030: Das finale Ziel ist die vollständige Ausstattung aller relevanten
Messstellen innerhalb der definierten Zielgruppen bis zum 31. Dezember 2030. Dies
umfasst alle Verbraucher ab 6.000 kWh/Jahr und alle Erzeuger ab 7 kW installierter
Leistung. Darüber hinaus sollen auch Messstellen mit steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen, die in den Anwendungsbereich des § 14a EnWG fallen, bis dahin

3. Der Rollout-Zeitplan bis 2030

3.1. Historischer Kontext und Anpassungen

3.2. Phasen des Rollouts und Milestones bis 2030



mit iMSys ausgestattet sein, um eine netzdienliche Steuerung zu ermöglichen.

Die Messstellenbetreiber (MSB) spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Rollouts. Sie sind
verantwortlich für den Einbau, den Betrieb und die Wartung der intelligenten Messsysteme. Dies
umfasst die Koordination der Termine mit den Kunden, die Installation der Hardware, die
Konfiguration des Smart Meter Gateways und die Sicherstellung der Datenübertragung. Der
Wettbewerb im Messstellenbetrieb soll die Effizienz und Qualität der Dienstleistungen fördern.

Der Rollout ist mit erheblichen Herausforderungen verbunden, darunter die Logistik der Installation
von Millionen von Geräten, die Sicherstellung der Cyber-Sicherheit der Infrastruktur, die Akzeptanz
bei den Endkunden und die Ausbildung von Fachkräften. Gleichzeitig bietet der Rollout enorme
Chancen für die Modernisierung des Energiesystems. Er ermöglicht eine präzisere Abrechnung,
fördert die Integration von Elektromobilität und Wärmepumpen, unterstützt die Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle und trägt maßgeblich zur Stabilität und Effizienz des Stromnetzes bei (vgl.
Auswirkungen auf den Energiemarkt). Die Echtzeitdaten ermöglichen eine bessere Netzplanung
und -steuerung, was die Notwendigkeit teurer Netzausbauten reduzieren und die Betriebskosten
senken kann.

Die Implementierung des Pflichteinbaus von iMSys hat weitreichende technologische und
wirtschaftliche Implikationen. Technologisch wird eine hochsichere Kommunikationsinfrastruktur
etabliert, die den Datenaustausch zwischen Messstellen, Netzbetreibern, Lieferanten und anderen
Marktteilnehmern ermöglicht. Das Smart Meter Gateway (SMG) fungiert dabei als zentraler
Kommunikationsknotenpunkt und gewährleistet die Einhaltung strenger Sicherheits- und
Datenschutzstandards, die vom BSI zertifiziert sind. Diese Technologie bildet die Grundlage für ein
echtes Smart Grid, in dem Energieflüsse intelligent gesteuert und optimiert werden können.

Wirtschaftlich führt der Rollout zu einer erhöhten Transparenz über Energieverbrauch und -
erzeugung. Dies versetzt Verbraucher und Erzeuger in die Lage, fundiertere Entscheidungen zu
treffen und aktiv am Energiemarkt teilzunehmen. Die Möglichkeit zur Nutzung variabler Tarife
fördert die Lastverschiebung und trägt zur Glättung von Lastspitzen bei, was letztlich die
Netzkosten senkt. Für Energieversorger und Netzbetreiber eröffnen sich neue Möglichkeiten zur
Optimierung ihrer Prozesse, zur Entwicklung innovativer Produkte und zur effizienteren Integration
erneuerbarer Energien. Langfristig wird erwartet, dass die Digitalisierung der Messinfrastruktur zu
einer Reduzierung der Gesamtsystemkosten und einer Steigerung der Versorgungssicherheit
führen wird.

3.3. Rolle der Messstellenbetreiber

3.4. Herausforderungen und Chancen

4. Technologische und wirtschaftliche
Implikationen

https://corrently.io/auswirkungen-auf-den-energiemarkt


Der Pflichteinbau intelligenter Messsysteme für Verbraucher ab 6.000 kWh/Jahr und Erzeuger ab 7
kW installierter Leistung ist ein unverzichtbarer Baustein für die erfolgreiche Umsetzung der
Energiewende in Deutschland. Der gesetzlich verankerte Zeitplan bis 2030, mit einer deutlichen
Beschleunigung ab 2025, unterstreicht die Dringlichkeit und das Engagement, eine moderne,
digitale und sichere Messinfrastruktur zu etablieren [^1]. Trotz der komplexen Herausforderungen
in der Umsetzung bieten die iMSys immense Chancen für mehr Effizienz, Transparenz und
Flexibilität im Energiesystem. Sie sind der Schlüssel zur Integration erneuerbarer Energien, zur
Stabilisierung der Netze und zur Ermöglichung einer aktiven Beteiligung der Marktteilnehmer an
der Gestaltung einer nachhaltigen Energiezukunft. Die konsequente Fortführung des Rollouts ist
somit nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern eine strategische Notwendigkeit zur Erreichung
der energie- und klimapolitischen Ziele Deutschlands.

[^1] Quelle 10. Zum Inhalt springen Menü Demo Blog . Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-
Rollout: Was gilt ab 2025? Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab 2025? Evelyn
Isaak . Mittwoch, 08.01.2025 Der Smart-Meter-Rollout ist bereits im Detail gesetzlich geplant; doch
was genau für wen gilt, wi...

5. Fazit
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Die Transformation des Energiesystems hin zu einer dezentralen und erneuerbaren Versorgung
erfordert eine grundlegende Digitalisierung der Netzinfrastruktur. Moderne Messeinrichtungen,
insbesondere intelligente Messsysteme (Smart Meter), spielen hierbei eine zentrale Rolle, indem
sie eine präzisere Erfassung und Steuerung des Energieverbrauchs und der -erzeugung
ermöglichen [^2]. Um den Rollout dieser Technologien zu beschleunigen und gleichzeitig die
Kosten für Verbraucher und Messstellenbetreiber (MSB) im Zaum zu halten, wurden im
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Preisobergrenzen für den Betrieb der Messeinrichtungen
festgelegt. Eine jüngste Anpassung dieser regulatorischen Rahmenbedingungen sah eine
rückwirkende Anhebung der Preisobergrenzen von 20 Euro auf 25 Euro für moderne
Messeinrichtungen vor. Diese Maßnahme, die tiefgreifende Implikationen für alle Akteure des
Energiemarktes hat, wird im Folgenden detailliert beleuchtet, wobei Ursachen, Auswirkungen und
der breitere Kontext der Energiewende analysiert werden.

Der Ausbau der modernen Messeinrichtungen ist ein Eckpfeiler der deutschen Energiewende.
Angesichts eines wachsenden Anteils fluktuierender erneuerbarer Energien und einer
zunehmenden Dezentralisierung der Erzeugung, beispielsweise durch Photovoltaikanlagen auf
privaten Dächern, ist ein stabiles und intelligentes Stromnetz unerlässlich [^2]. Intelligente
Messsysteme ermöglichen es, Verbrauchs- und Erzeugungsdaten in Echtzeit zu erfassen und zu
kommunizieren. Dies schafft die Basis für eine effizientere Netzauslastung, die Vermeidung von
Netzengpässen und eine optimierte Steuerung von flexiblen Lasten und Erzeugungsanlagen [^2].

Anhebung der
Preisobergrenzen für
moderne Messeinrichtungen
Anhebung der Preisobergrenzen
für moderne Messeinrichtungen

Hintergrund und Notwendigkeit des
Smart-Meter-Rollouts



Zudem sollen sie Verbraucherinnen und Verbrauchern Transparenz über ihren Energieverbrauch
bieten und Anreize für energieeffizientes Verhalten schaffen. Die Novellierung des
Messstellenbetriebsgesetzes im Jahr 2025 zielte darauf ab, den Rollout der Smart Meter zu
beschleunigen und die Rahmenbedingungen für einen zügigen und wirtschaftlichen Ausbau zu
verbessern [^3, ^5].

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) bildet die rechtliche Grundlage für den Rollout und den
Betrieb moderner Messeinrichtungen in Deutschland. Es regelt die Zuständigkeiten der
Messstellenbetreiber, die technischen Anforderungen an die Messsysteme sowie die Entgelte für
deren Betrieb. Ein zentrales Instrument zur Kostenkontrolle und zur Sicherstellung der
Wirtschaftlichkeit des Rollouts sind die im MsbG verankerten Preisobergrenzen. Diese Obergrenzen
legen fest, welche maximalen jährlichen Kosten ein Messstellenbetreiber für den
Messstellenbetrieb einer bestimmten Verbrauchergruppe in Rechnung stellen darf. Ihre Einführung
sollte primär zwei Ziele verfolgen: erstens, die Verbraucher vor überhöhten Kosten zu schützen und
zweitens, den Messstellenbetreibern einen Anreiz zu geben, ihre Prozesse zu optimieren und
kosteneffiziente Lösungen anzubieten.

Die ursprünglichen Preisobergrenzen wurden auf Basis von Kostenkalkulationen in einer frühen
Phase des Rollouts festgelegt. Die Herausforderungen in der Umsetzung – von der Komplexität der
Technologie über die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit bis hin zu den hohen
Installationskosten und der Notwendigkeit einer robusten Kommunikationsinfrastruktur – führten
jedoch dazu, dass die tatsächlich anfallenden Kosten oft über den ursprünglich angenommenen
Werten lagen. Dies beeinträchtigte die Wirtschaftlichkeit des Smart-Meter-Rollouts erheblich und
stellte eine Hürde für die Messstellenbetreiber dar, die erforderlichen Investitionen zu tätigen und
die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Vor diesem Hintergrund erfolgte die rückwirkende Anhebung der Preisobergrenzen von 20 Euro auf
25 Euro für moderne Messeinrichtungen, eine Maßnahme, die durch den Bundesrat bestätigt
wurde, um den schnelleren Smart-Meter-Rollout zu ermöglichen [^3]. Diese Anpassung reflektiert
die Erkenntnis, dass die ursprünglich festgesetzten Obergrenzen die realen Kosten des modernen
Messstellenbetriebs nicht ausreichend abbildeten. Mehrere Faktoren trugen zu dieser
Kostenentwicklung bei:

1. Technologische Komplexität und Sicherheitsanforderungen: Intelligente
Messsysteme sind hochkomplexe technische Geräte, die nicht nur den Stromverbrauch

Regulatorischer Rahmen und die Rolle der
Preisobergrenzen

Die Anhebung der Preisobergrenzen:
Ursachen und Implikationen



messen, sondern auch sicher kommunizieren, Daten verarbeiten und vielfältige
Funktionen für die Netzintegration bereitstellen müssen. Die strengen Anforderungen des
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) an Datenschutz und
Datensicherheit sind essenziell, verursachen jedoch erhebliche Entwicklungs-,
Zertifizierungs- und Betriebskosten.

2. Installations- und Wartungsaufwand: Der Einbau der modernen Messeinrichtungen
erfordert qualifiziertes Personal und ist mit logistischem Aufwand verbunden. Zudem sind
regelmäßige Wartung und Updates der Systeme notwendig, um ihre Funktionsfähigkeit
und Sicherheit zu gewährleisten. Die Skalierung dieser Prozesse im Rahmen eines
bundesweiten Rollouts ist teuer.

3. Kosten für die Kommunikationsinfrastruktur: Der Smart Meter Gateway, das
Herzstück des intelligenten Messsystems, muss über eine sichere und zuverlässige
Kommunikationsverbindung verfügen. Die Einrichtung und der Betrieb dieser
Infrastruktur, die oft auf Mobilfunktechnologie oder Powerline Communication (PLC)
basiert, sind mit laufenden Kosten verbunden.

4. Betriebliche Kosten und Dienstleistungen: Neben der reinen Messung umfasst der
moderne Messstellenbetrieb auch die Bereitstellung von Daten für verschiedene
Marktteilnehmer (Netzbetreiber, Lieferanten, Aggregatoren), das Management von Tarifen
und die Abwicklung von Kundenanfragen. Diese Dienstleistungen erfordern eine
leistungsfähige IT-Infrastruktur und geschultes Personal.

5. Inflationsbedingte Kostensteigerungen: Allgemeine Preissteigerungen, insbesondere
bei Material, Energie und Arbeitskräften, haben die Kosten für Hardware und
Dienstleistungen im Messwesen ebenfalls erhöht.

Die rückwirkende Anhebung auf 25 Euro soll den Messstellenbetreibern eine wirtschaftlich
tragfähige Grundlage für den weiteren Ausbau bieten und die Investitionssicherheit erhöhen. Ohne
eine solche Anpassung wäre es für viele MSB schwierig gewesen, die gesetzlichen Rollout-Ziele zu
erreichen, da die Deckung der Betriebskosten nicht gewährleistet gewesen wäre.

Die Anpassung der Preisobergrenzen hat weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten im
Energiemarkt:

Für die Messstellenbetreiber, die für den Einbau, Betrieb und die Wartung der modernen
Messeinrichtungen zuständig sind, bedeutet die Anhebung eine Verbesserung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen. Sie erhalten eine höhere Vergütung für ihre Leistungen, was die Deckung
der gestiegenen Kosten erleichtert und die Investitionsbereitschaft fördert. Dies ist entscheidend,
um den stockenden Rollout zu beschleunigen und die gesetzlich vorgeschriebenen Quoten zu
erreichen [^3]. Die erhöhte Planungssicherheit kann zudem Innovationen im Bereich der
intelligenten Netzdienstleistungen anstoßen.

Auswirkungen auf die Akteure

Messstellenbetreiber (MSB)



Für Endverbraucher, insbesondere Haushalte und Kleinunternehmen, führt die Anhebung der
Preisobergrenzen zu potenziell höheren jährlichen Kosten für den Messstellenbetrieb. Anstatt
maximal 20 Euro können nun bis zu 25 Euro pro Jahr in Rechnung gestellt werden. Dies könnte die
Akzeptanz der Smart Meter beeinträchtigen, insbesondere wenn der wahrgenommene Nutzen der
neuen Technologie nicht unmittelbar mit den gestiegenen Kosten in Einklang gebracht wird. Es ist
daher von entscheidender Bedeutung, die Vorteile intelligenter Messsysteme – wie die Möglichkeit
zur Senkung der Stromkosten durch optimiertes Verbrauchsverhalten oder die Teilnahme an
flexiblen Tarifen – transparent zu kommunizieren [^2]. Die politische Zielsetzung, die Stromkosten
zu dämpfen, muss hierbei im Auge behalten werden [^1].

Die Netzbetreiber profitieren indirekt von einem beschleunigten Smart-Meter-Rollout. Intelligente
Messsysteme liefern wichtige Daten für das Netzmanagement, die die Netztransparenz erhöhen
und eine effizientere Steuerung des Netzes ermöglichen. Dies ist angesichts der
Herausforderungen durch dezentrale Einspeisung und volatile Lasten von großer Bedeutung und
kann langfristig zu einer Stabilisierung der Netzentgelte beitragen, da teure Netzausbauten durch
eine bessere Auslastung der bestehenden Infrastruktur teilweise vermieden werden können [^4,
^8].

Die erhöhte Nachfrage nach Smart Metern infolge des beschleunigten Rollouts schafft
Wachstumschancen für Installateure, die die Technik vor Ort einbauen, sowie für Hersteller von
Messgeräten und Softwarelösungen. Dies kann zu einer Stärkung des heimischen Marktes und zu
weiteren Innovationen führen.

Die Kosten für moderne Messeinrichtungen setzen sich aus verschiedenen Komponenten
zusammen:

Hardwarekosten: Anschaffung des intelligenten Messsystems (Smart Meter Gateway
und moderne Messeinrichtung).
Installationskosten: Arbeitszeit und Material für den Einbau und die Inbetriebnahme vor
Ort.
Kommunikationskosten: Laufende Kosten für die sichere Datenübertragung über das
Smart Meter Gateway.
Betriebs- und Wartungskosten: Kosten für den technischen Betrieb, das Monitoring,
Software-Updates und die Behebung von Störungen.

Verbraucher

Netzbetreiber

Installateure und Technologieanbieter

Kostenstrukturen moderner
Messeinrichtungen



Datenmanagementkosten: Kosten für die sichere Speicherung, Verarbeitung und
Bereitstellung der Messdaten an die verschiedenen Marktteilnehmer.
Sicherheitskosten: Laufende Kosten für die Einhaltung der strengen BSI-
Sicherheitsanforderungen.
Overhead und Administration: Allgemeine Verwaltungskosten des
Messstellenbetreibers.

Die rückwirkende Anhebung der Preisobergrenzen erkennt an, dass diese Kostenfaktoren in
Summe eine höhere Deckung erfordern als ursprünglich angenommen. Insbesondere die hohen
Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Komplexität der Systemintegration sind wesentliche
Kostentreiber [^6, ^7].

Die Anhebung der Preisobergrenzen für moderne Messeinrichtungen ist nicht isoliert zu betrachten,
sondern steht im direkten Kontext der umfassenden Reform des Energiesystems. Ein effizienter
Smart-Meter-Rollout ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende, da er die
Grundlage für ein intelligentes und flexibles Stromnetz schafft. Dieses wiederum ist notwendig, um
den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien sicher zu integrieren und die Netze stabil zu halten
[^1].

Die Diskussion um die Kosten moderner Messeinrichtungen ist eng mit der Debatte um die
Netzentgelte verknüpft. Die Bundesnetzagentur hat Konsultationen zur Reform der allgemeinen
Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) eingeleitet, um eine umfassende Neugestaltung des
bestehenden Systems mit Fokus auf Transparenz und Vereinfachung zu erreichen [^4, ^8]. Die
Kosten für den Messstellenbetrieb sind Bestandteil der Gesamtkosten, die letztlich über die
Strompreise an die Verbraucher weitergegeben werden. Eine effiziente Gestaltung des
Messstellenbetriebs kann somit indirekt auch zur Dämpfung der Netzentgelte beitragen, indem sie
teure Netzausbauten reduziert und die Effizienz des Gesamtsystems steigert. Die Herausforderung
besteht darin, die kurzfristig höheren Kosten für den Messstellenbetrieb gegenüber den
langfristigen Systemvorteilen und potenziellen Kosteneinsparungen abzuwägen.

Trotz der Anpassung der Preisobergrenzen bleiben Herausforderungen bestehen. Die Akzeptanz
der Verbraucher ist ein kritischer Faktor. Eine transparente Kommunikation über die Vorteile und
die Kosten der Smart Meter ist unerlässlich, um Widerstände abzubauen. Zudem muss die
Interoperabilität der Systeme gewährleistet und der Wettbewerb unter den Messstellenbetreibern
gefördert werden, um langfristig Kosten zu senken und innovative Dienstleistungen zu entwickeln.
Die weitere technologische Entwicklung und die Anpassung des regulatorischen Rahmens an neue
Gegebenheiten, wie beispielsweise die zunehmende Sektorenkopplung und die Integration von

Zusammenhang mit der Energiewende
und Netzentgelten

Herausforderungen und Ausblick



Elektromobilität, werden ebenfalls von Bedeutung sein. Die Bundesnetzagentur wird weiterhin
Konsultationen zu Festlegungsentwürfen zum zukünftigen Regulierungsrahmen durchführen, die
die Kostenentwicklung und die Marktstrukturen beeinflussen werden [^6, ^7].

Die rückwirkende Anhebung der Preisobergrenzen von 20 Euro auf 25 Euro für moderne
Messeinrichtungen stellt eine pragmatische Anpassung des regulatorischen Rahmens dar, die
notwendig war, um den Smart-Meter-Rollout in Deutschland zu beschleunigen und die
Wirtschaftlichkeit für die Messstellenbetreiber zu gewährleisten. Sie erkennt an, dass die
ursprünglichen Kostenannahmen die Komplexität und die hohen Anforderungen an Sicherheit und
Betrieb der intelligenten Messsysteme unterschätzt hatten. Während diese Maßnahme kurzfristig
zu einer geringfügigen Erhöhung der Kosten für Endverbraucher führen kann, ist sie ein
entscheidender Schritt, um die Digitalisierung der Energiewende voranzutreiben und die
langfristigen Vorteile eines intelligenten Netzes – wie Netzstabilität, Effizienzsteigerung und die
Integration erneuerbarer Energien – zu realisieren. Der Erfolg der Maßnahme wird letztlich davon
abhängen, wie transparent die Vorteile kommuniziert werden und wie effektiv die Akteure des
Energiemarktes die neuen Rahmenbedingungen nutzen, um den Rollout effizient und
kundenorientiert umzusetzen.

[^1] BDEW-Jahresabschluss-Pressekonferenz 2024: Energiewende in 2025 weiterentwickeln:
Steuerbare Kraftwerke zubauen, Finanzierung sicherstellen, Stromkosten dämpfen. 18.12.2024.
[^2] Wissenswertes zu § 14a EnWG. o.J. [^3] Pressemitteilung - Energieeffizienz: Bundesrat
bestätigt Änderungen für schnelleren Smart-Meter-Rollout. 14.02.2025. [^4] BNetzA Konsultation
zu Netzentgelten. Bonn, Berlin, 12.05.2025. [^5] Checkliste MsbG-Novelle: Übersicht über zentrale
Inhalte der Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes 2025. Veröffentlicht am 24.02.2025. [^6] Kon­
sultationen zu Festlegungsentwürfen zum zukünftigen Regulierungsrahmen sowie zu den Strom-
und Gas-Netzentgeltfestlegungen starten. Bundesnetzagentur, 18.06.2025. [^7] Konsultationen zu
Festlegungsentwürfen zum zukünftigen Regulierungsrahmen sowie zu den Strom- und Gas-
Netzentgeltfestlegungen starten. Bundesnetzagentur, 18.06.2025. [^8] Reform der deutschen
Stromnetzentgeltsystematik: Sollen Einspeiser Netzentgelte zahlen? 11.07.2025.

Fazit
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Die Digitalisierung des Energiesystems stellt eine der fundamentalen Säulen der Energiewende
dar. Im Zentrum dieser Transformation stehen intelligente Messsysteme, gemeinhin als Smart
Meter bezeichnet, die eine präzise Erfassung und Steuerung von Stromverbrauch und -erzeugung
ermöglichen. Der flächendeckende Rollout dieser Technologie in Deutschland, geregelt durch das
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), hat sich jedoch in der Vergangenheit als komplex und
herausfordernd erwiesen. Eine zentrale Hürde waren dabei die gesetzlich festgelegten
Preisobergrenzen für den Messstellenbetrieb, die die wirtschaftliche Tragfähigkeit für die
Messstellenbetreiber (MSB) oft infrage stellten. Die zum Jahr 2025 in Kraft tretende Anhebung
dieser Preisobergrenzen auf 30 bzw. 40 Euro pro Jahr markiert einen entscheidenden Wendepunkt,
der den Smart-Meter-Rollout signifikant beschleunigen und damit die Grundlage für ein flexibleres
und effizienteres Energiesystem legen soll.

Anhebung der
Preisobergrenzen für Smart
Meter
Anhebung der Preisobergrenzen
für Smart Meter: Eine
Notwendigkeit für den
beschleunigten Rollout und die
Energiewende

1. Smart Meter und ihre Rolle im Kontext
der Energiewende



Intelligente Messsysteme sind weit mehr als nur digitale Stromzähler. Sie bestehen aus einem
modernen Messeinrichtung (digitale Zähleinheit) und einem Kommunikationsmodul, dem Smart-
Meter-Gateway (SMGw), das die sichere Datenübertragung ermöglicht. Diese Systeme sind die
technologische Basis für eine Vielzahl von Anwendungen, die für die Energiewende unerlässlich
sind:

Transparenz und Verbrauchssteuerung: Smart Meter ermöglichen es
Endverbrauchern, ihren Energieverbrauch in Echtzeit zu verfolgen und so ein besseres
Verständnis für ihr Verbrauchsverhalten zu entwickeln. Dies ist die Voraussetzung für eine
aktive Anpassung und damit für potenzielle Kosteneinsparungen.
Integration erneuerbarer Energien: Mit dem zunehmenden Anteil fluktuierender
erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarkraftwerken steigt die Notwendigkeit,
Erzeugung und Verbrauch dynamisch aufeinander abzustimmen. Smart Meter sind hierfür
entscheidend, da sie die präzise Messung dezentraler Einspeisungen und die Steuerung
von Lasten ermöglichen [^2].
Netzstabilität und Engpassmanagement: Intelligente Messsysteme liefern den
Netzbetreibern detaillierte Daten über den Netzzustand, was die Identifizierung von
Engpässen und die Implementierung von Gegenmaßnahmen erleichtert. Sie sind somit ein
unverzichtbares Werkzeug für ein intelligentes Netz (Smart Grid), das die Komplexität der
dezentralen Energieerzeugung bewältigen kann. Dies ist auch die Grundlage für die
Anwendungen gemäß § 14a EnWG, die eine netzdienliche Steuerung von steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen und Netzanschlüssen ermöglichen und damit zur Stabilisierung
des Stromnetzes beitragen [^2].
Entwicklung flexibler Tarife: Durch die Möglichkeit der Fernauslesung und die
Bereitstellung von Viertelstundenwerten können Energieversorger zeitvariable Tarife
anbieten. Diese Tarife incentivieren Verbraucher, ihren Strombezug in Zeiten hoher
Erzeugung oder geringer Netzauslastung zu verlagern, was die Effizienz des
Gesamtsystems steigert und zur Dämpfung der Stromkosten beitragen kann [^1].

Ohne einen zügigen und flächendeckenden Rollout dieser Technologie bleibt das Energiesystem ein
„Blindflug", der die Potenziale der Digitalisierung nicht ausschöpfen kann und die Kosten der
Energiewende unnötig in die Höhe treibt.

Der Smart-Meter-Rollout in Deutschland ist im Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) geregelt. Dieses
Gesetz legt die technischen Anforderungen an intelligente Messsysteme, die Pflichten der
Messstellenbetreiber (MSB) und die Rahmenbedingungen für den Rollout fest. Ein zentraler Aspekt
des MsbG waren von Beginn an die Preisobergrenzen für den Messstellenbetrieb. Diese
Obergrenzen sollten sicherstellen, dass die Kosten für Verbraucher transparent und kalkulierbar
bleiben und der Rollout nicht durch überhöhte Preise behindert wird. Gleichzeitig sollten sie einen
fairen Wettbewerb zwischen den MSB ermöglichen.

2. Der gesetzliche Rahmen und die
ursprünglichen Preisobergrenzen



Die ursprünglichen Preisobergrenzen, die je nach Verbrauchskategorie variierten, erwiesen sich
jedoch in der Praxis als zu niedrig, um den MSB eine wirtschaftliche Betriebsführung zu
ermöglichen. Die Kosten für die Beschaffung der intelligenten Messsysteme, die aufwendige
Installation, die IT-Infrastruktur für die Gateway-Administration, den Datenschutz und die
Datensicherheit sowie den laufenden Betrieb überstiegen in vielen Fällen die zulässigen Erlöse.
Dies führte zu einer schleppenden Umsetzung des Rollouts, da die MSB, oft die grundzuständigen
Netzbetreiber, kaum Anreize oder finanzielle Spielräume hatten, die notwendigen Investitionen in
dem geforderten Umfang zu tätigen. Der gesetzlich geplante Zeitplan für den Rollout konnte unter
diesen Bedingungen nicht eingehalten werden [^9].

Angesichts der unzureichenden Fortschritte und der essenziellen Bedeutung des Smart-Meter-
Rollouts für die Energiewende wurde eine umfassende Novellierung des
Messstellenbetriebsgesetzes notwendig. Diese Novelle, die im Februar 2025 in Kraft trat, zielte
darauf ab, den Rollout deutlich zu beschleunigen und die Rahmenbedingungen für alle Akteure zu
verbessern [^3, ^4]. Ein Kernpunkt dieser Überarbeitung war die Anhebung der Preisobergrenzen
für den Messstellenbetrieb.

Ab 2025 gelten folgende angepasste Preisobergrenzen [^3]:

Für Standard-Haushalte mit einem Verbrauch von bis zu 6.000 kWh/Jahr: Die
Obergrenze wird auf 30 Euro pro Jahr angehoben. Dies betrifft den Großteil der privaten
Haushalte.
Für Prosumer (Verbraucher mit eigener Erzeugungsanlage, z.B. Photovoltaik)
und Verbraucher mit einem Verbrauch zwischen 6.000 und 10.000 kWh/Jahr: Die
Obergrenze wird auf 40 Euro pro Jahr angehoben. Diese Kategorie umfasst auch
Haushalte mit Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen, die potenziell höhere Verbräuche
aufweisen und von intelligenten Steuerungsmöglichkeiten besonders profitieren können.

Die Anhebung dieser Obergrenzen ist eine direkte Reaktion auf die gestiegenen Kosten und die
Notwendigkeit, den MSB eine auskömmliche Vergütung für ihre Leistungen zu ermöglichen. Sie
berücksichtigt die Inflation, die technologische Weiterentwicklung der Systeme und die
gestiegenen Anforderungen an die IT-Sicherheit. Die Bundesregierung und der Bundesrat haben
diese Änderungen bestätigt, um einen schnelleren und effizienteren Smart-Meter-Rollout zu
gewährleisten [^3]. Ziel ist es, die Investitionsbereitschaft der MSB zu stärken und den
Wettbewerb im Messstellenbetrieb zu beleben, indem die wirtschaftliche Attraktivität des
Geschäftsmodells verbessert wird.

3. Die Novellierung des MsbG und die
Anhebung der Preisobergrenzen ab 2025



Die Anpassung der Preisobergrenzen hat weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten im
Energiesystem:

Für Endverbraucher bedeuten die neuen Preisobergrenzen potenziell höhere Kosten für den
Messstellenbetrieb. Ein Anstieg von beispielsweise 20 Euro auf 30 Euro pro Jahr mag auf den ersten
Blick als zusätzliche Belastung erscheinen. Es ist jedoch entscheidend, diese Kosten im Kontext der
möglichen Vorteile zu betrachten:

Transparenz und Einsparpotenziale: Die detaillierten Verbrauchsdaten ermöglichen es
Verbrauchern, ihren Energieverbrauch aktiv zu managen und gezielt Einsparmaßnahmen
zu ergreifen. Studien zeigen, dass allein durch verbesserte Transparenz der Verbrauch um
bis zu 10 Prozent gesenkt werden kann.
Zugang zu variablen Tarifen: Die Grundlage für flexible Stromtarife, die sich an der
aktuellen Marktlage orientieren, sind Smart Meter. Durch die Nutzung von Strom in Zeiten
günstiger Preise können Verbraucher ihre Gesamtkosten optimieren, was die Mehrkosten
für den Messstellenbetrieb potenziell überkompensieren kann. Dies ist insbesondere für
Haushalte mit Elektrofahrzeugen oder Wärmepumpen relevant, die ihren Verbrauch
zeitlich flexibel gestalten können [^2].
Beitrag zur Energiewende: Jeder Smart Meter trägt dazu bei, das Stromnetz stabiler
und effizienter zu machen, was langfristig allen Verbrauchern zugutekommt, indem es die
Kosten für den Netzausbau und die Netzstabilisierung reduziert [^1].

Es ist wichtig, dass die zusätzlichen Kosten klar kommuniziert werden und die Verbraucher über die
potenziellen Vorteile aufgeklärt werden, um die Akzeptanz zu fördern. Eine transparente
Darstellung der Nutzen-Kosten-Relation ist hierbei unerlässlich.

Für die Messstellenbetreiber sind die angehobenen Preisobergrenzen eine entscheidende
Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Wirtschaftliche Tragfähigkeit: Die höheren Erlöse schaffen die notwendige finanzielle
Grundlage, um die Investitionen in die teure Smart-Meter-Infrastruktur zu tätigen und den
Betrieb über die gesamte Lebensdauer wirtschaftlich zu gestalten [^6, ^7]. Dies betrifft
sowohl die Beschaffung der intelligenten Messsysteme als auch die Etablierung und den
Unterhalt der komplexen IT-Systeme für die Gateway-Administration und

4. Implikationen der neuen
Preisobergrenzen für verschiedene
Akteure

4.1. Für Verbraucher

4.2. Für Messstellenbetreiber (MSB)



Datenverarbeitung.
Beschleunigung des Rollouts: Mit verbesserter Wirtschaftlichkeit können die MSB den
Rollout der Smart Meter nun mit dem nötigen Tempo vorantreiben und die gesetzlichen
Vorgaben erfüllen. Dies ist entscheidend, um die ambitionierten Ziele der Energiewende
zu erreichen.
Förderung des Wettbewerbs: Die neuen Obergrenzen können auch den Wettbewerb
im Messstellenbetrieb beleben. Neben den grundzuständigen MSB könnten nun auch
weitere Dienstleister in den Markt eintreten, was Innovationen fördern und langfristig die
Kosten für den Messstellenbetrieb durch Effizienzsteigerungen senken könnte.

Die Netzbetreiber profitieren indirekt, aber substanziell von einem beschleunigten Smart-Meter-
Rollout.

Verbesserte Netztransparenz und -steuerung: Smart Meter liefern den
Netzbetreibern detaillierte und zeitnahe Informationen über den Zustand ihrer Netze. Dies
ermöglicht ein proaktiveres Management, die frühzeitige Erkennung von Engpässen und
eine effizientere Integration dezentraler Erzeugungsanlagen [^2].
Effizienteres Engpassmanagement: Durch die Möglichkeit, Lasten und Erzeugung
über Smart Meter zu steuern (z.B. im Rahmen des § 14a EnWG), können Netzbetreiber
Engpässe im Netz effektiver managen und teure Netzausbauprojekte potenziell reduzieren
oder zeitlich strecken.
Grundlage für die Netzentgeltreform: Die Bundesnetzagentur hat Konsultationen zur
Reform der Netzentgeltsystematik eingeleitet, die eine umfassende Neugestaltung des
bestehenden Systems zum Ziel hat [^5, ^8]. Smart Meter sind hierbei ein essenzielles
Werkzeug, um zukünftige, möglicherweise flexiblere oder verbrauchsabhängigere
Netzentgelte umzusetzen und die Verursachergerechtigkeit zu erhöhen. Eine detaillierte
Analyse der Netzentgeltsystematik ist in Kapitel Y: Reform der Netzentgelte dargelegt].

Die Anhebung der Preisobergrenzen ist ein entscheidender Schritt zur Beschleunigung der
Energiewende:

Digitalisierung als Enabler: Sie ermöglicht die notwendige Digitalisierung des
Energiesystems, die wiederum die Grundlage für eine effiziente Integration von
erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Wärmepumpen bildet [^1]. Ohne intelligente
Messsysteme können die Potenziale dieser Technologien nicht voll ausgeschöpft werden.
Systemstabilität: Ein intelligentes und vernetztes Energiesystem ist widerstandsfähiger
gegenüber Schwankungen und Störungen. Smart Meter tragen maßgeblich zur
Gewährleistung der Systemstabilität bei, indem sie eine präzise Steuerung und
Überwachung ermöglichen.
Kostendämpfung langfristig: Obwohl die kurzfristigen Kosten für den
Messstellenbetrieb steigen, können die langfristigen Effizienzgewinne durch ein

4.3. Für Netzbetreiber

4.4. Für die Energiewende insgesamt



intelligentes Netz die Gesamtkosten des Energiesystems senken und damit die
Stromkosten für alle dämpfen.

Trotz der positiven Impulse durch die angehobenen Preisobergrenzen bleiben Herausforderungen
bestehen. Die Akzeptanz der Verbraucher ist entscheidend; hierfür bedarf es einer transparenten
Kommunikation über Nutzen und Kosten. Datenschutz und Datensicherheit sind weiterhin zentrale
Anliegen, die durch das MsbG und die technischen Vorgaben für das Smart-Meter-Gateway
umfassend adressiert werden müssen. Weitere Details zum Messstellenbetriebsgesetz finden Sie in
Kapitel X: Regulatorischer Rahmen des Smart-Meter-Rollouts].

Die Bundesnetzagentur wird die Entwicklung des Rollouts und die Auswirkungen der neuen
Preisobergrenzen genau beobachten und ist weiterhin in Konsultationen zu den
Regulierungsrahmen und Netzentgeltfestlegungen aktiv [^6, ^7]. Es wird entscheidend sein, ob
die angehobenen Obergrenzen ausreichen, um den Rollout nachhaltig zu beschleunigen und
gleichzeitig Raum für Innovation und Wettbewerb im Messstellenbetrieb zu schaffen. Der Erfolg des
Smart-Meter-Rollouts ist nicht nur eine Frage der Technik und der Regulierung, sondern auch der
wirtschaftlichen Anreize und der gesellschaftlichen Akzeptanz.

Die Anhebung der Preisobergrenzen ab 2025 ist somit eine notwendige Maßnahme, um den Smart-
Meter-Rollout in Deutschland aus dem Stillstand zu befreien und die Digitalisierung des
Energiesystems voranzutreiben. Sie schafft die wirtschaftliche Basis für die Messstellenbetreiber
und ebnet den Weg für ein intelligentes, flexibles und zukunftsfähiges Energiesystem, das die Ziele
der Energiewende effizienter erreichen kann. Die potenziellen Vorteile für Netzstabilität, die
Integration erneuerbarer Energien und die Ermöglichung flexibler Tarife überwiegen die moderat
steigenden Kosten für den Messstellenbetrieb und sind eine Investition in die zukünftige
Energieversorgung Deutschlands.

[^1] Pressecenter Presseinformationen Energiewende in 2025 weiterentwickeln: Steuerbare
Kraftwerke zubauen, Finanzierung sicherstellen, Stromkosten dämpfen 18.12.2024 Drucken BDEW-
Jahresabschluss-Pressekonferenz 2024: Energiewende in 2025 weiterentwickeln: Steuerbare
Kraftwerke zubauen, Finanzierung sich... [^2] 1. Wissenswertes zu § 14a EnWG2. Vorteile der
Neuerungen für Anlagenbetreibende3. Wissenswertes für InstallateurinnenImmer mehr Haushalte
und Unternehmen setzen auf Solarstrom, um ihre Stromkosten dauerhaft zu senken. Doch je mehr
Strom erzeugt wird, desto wichtiger wird ein stabiles und intelligent... [^3] Seite empfehlen Teilen
auf facebook Teilen auf youtube Teilen auf x Teilen auf instagram Teilen auf linkedin Teilen auf
threads Teilen auf tiktok Teilen auf bluesky Teilen per E-Mail 14.02.2025 - Pressemitteilung -
Energieeffizienz Bundesrat bestätigt Änderungen für schnelleren Smart-Meter-Rollout E... [^4]

5. Herausforderungen und Ausblick

Quellenverzeichnis



Checkliste MsbG-Novelle Übersicht über zentrale Inhalte der Novelle des
Messstellenbetriebsgesetzes 2025 Am 24.02.2025 wurde das Gesetz zur Änderung des
Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist damit in Kraft getreten. ... [^5] Netzentgelte BNetzA
Konsultation zu Netzentgelten Bonn, Berlin, 12.05.2025. Die Bundesnetzagentur hat das
Festlegungsverfahren zur Reform der allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS)
eingeleitet. Ziel ist eine umfassende Neugestaltung des bestehenden Systems – mit Fokus auf
Transparenz, Verei... [^6] Konsultationen zu Festlegungsentwürfen zum zukünftigen Regulierungs­
rahmen sowie zu den Strom- und Gas-Netzentgeltfestlegungen starten Ausgabejahr 2025
Erscheinungsdatum 18.06.2025 Die Bundesnetzagentur hat heute die Konsultation zu den
Festlegungsverfahren zum Regulierungsrah... [^7] Konsultationen zu Festlegungsentwürfen zum
zukünftigen Regulierungsrahmen sowie zu den Strom- und Gas-Netzentgeltfestlegungen starten
Ausgabejahr 2025 Erscheinungsdatum 18.06.2025 Die Bundesnetzagentur hat heute die
Konsultation zu den Festlegungsverfahren zum Regulierungsrah... [^8] Reform der deutschen
Stromnetzentgeltsystematik: Sollen Einspeiser Netzentgelte zahlen? 11 Juli 2025 Die
Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im Mai 2025 ein Diskussionspapier über die Zukunft der
Stromnetzentgelte in Deutschland veröffentlicht.1 Das Papier stellt kritische Fragen zur zukünftigen
Netzentg... [^9] Zum Inhalt springen Menü Demo Blog . Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-
Rollout: Was gilt ab 2025? Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab 2025? Evelyn
Isaak . Mittwoch, 08.01.2025 Der Smart-Meter-Rollout ist bereits im Detail gesetzlich geplant; doch
was genau für wen gilt, wi... [^10] Innovation und Umwelt News: Energie, Ressourcen, Klimaschutz
Die IHK Nordschwarzwald informieren über Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen. Hier
finden Unternehmen alles Wichtige und Aktuelle rund um die Themen Energie, Ressourcen und
Klimaschutz. Ihre Ansprechpartner bei der IHK stehen für wei...



Die Transformation des Energiesystems hin zu einer dezentralen, auf erneuerbaren Energien
basierenden Versorgung erfordert eine grundlegende Neuausrichtung der Energiemärkte. Eine
zentrale Säule dieser Neuausrichtung ist die Einführung und Etablierung dynamischer Stromtarife.
Diese Tarife spiegeln die tatsächlichen Kosten der Stromerzeugung und -bereitstellung wider, die je
nach Angebot (z.B. Sonnenschein, Wind) und Nachfrage stark schwanken können. Die gesetzliche
Verpflichtung für alle Stromversorger, solche Tarife anzubieten, markiert einen entscheidenden
Schritt in Richtung einer flexibleren, effizienteren und nachhaltigeren Energieversorgung. Dieser
Abschnitt beleuchtet die Notwendigkeit, die Funktionsweise und die weitreichenden Implikationen
dieser Verpflichtung für Stromversorger, Verbraucher und die gesamte Marktintegration.

Das traditionelle Strommarktdesign, das auf fixen oder nur selten angepassten Tarifen basiert, ist
zunehmend ungeeignet, die Herausforderungen eines Energiesystems mit hohem Anteil volatiler
erneuerbarer Energien zu bewältigen. Die fluktuierende Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen
führt zu erheblichen Schwankungen im Stromangebot, die ohne entsprechende Nachfragereaktion
zu Netzinstabilitäten oder ineffizienter Nutzung führen können. Dynamische Stromtarife setzen hier
an, indem sie finanzielle Anreize schaffen, den Stromverbrauch an die aktuelle Verfügbarkeit und
den Preis anzupassen [^2].

Die EU hat diese Notwendigkeit erkannt und im Rahmen des „Clean Energy for All Europeans“-
Pakets (CEP) die rechtlichen Grundlagen für die Einführung dynamischer Stromtarife geschaffen.
Die darauf aufbauende nationale Gesetzgebung, insbesondere durch Anpassungen im
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und im Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW),
verpflichtet Stromversorger dazu, ihren Kunden solche Tarife anzubieten. Dies ist ein
Paradigmenwechsel, der sowohl technologische als auch verhaltensbezogene Anpassungen

Verpflichtung zum Angebot
dynamischer Stromtarife
Verpflichtung zum Angebot
dynamischer Stromtarife

Die Notwendigkeit dynamischer
Stromtarife im Kontext der Energiewende



erfordert.

Dynamische Stromtarife zeichnen sich dadurch aus, dass der Strompreis in kurzen Intervallen –
typischerweise stündlich oder viertelstündlich – an die aktuellen Marktpreise an der Strombörse
gekoppelt ist. Diese Preise reflektieren Angebot und Nachfrage im Stromnetz: Bei hohem Angebot
(z.B. viel Windstrom) und geringer Nachfrage sinken die Preise, während sie bei knappem Angebot
und hoher Nachfrage steigen. In extremen Fällen können die Preise sogar negativ werden, wenn
ein Überangebot an Strom besteht und die Netze nicht ausreichend Kapazität für den Transport
oder die Speicherung haben.

Die Einführung und Nutzung dynamischer Tarife ist untrennbar mit dem Ausbau und der Installation
intelligenter Messsysteme, den sogenannten Smart Metern, verbunden. Smart Meter sind digitale
Stromzähler, die den Stromverbrauch in Echtzeit erfassen und die Daten bidirektional
kommunizieren können. Ohne diese technologische Grundlage wäre eine präzise Abrechnung nach
variablen Tarifen nicht möglich [^1]. Die gesetzliche Verpflichtung zum Smart-Meter-Rollout ist
daher eine präkonditionelle Maßnahme für die flächendeckende Einführung dynamischer Tarife. Ab
2025 gilt beispielsweise ein detaillierter gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-Rollout, der die
Grundlage für die breite Verfügbarkeit dieser Technologie schafft [^1].

Die Vorteile dynamischer Tarife sind vielfältig:

Für Verbraucher: Sie erhalten die Möglichkeit, ihren Stromverbrauch aktiv zu steuern
und durch gezieltes Verlagern von Verbrauchsspitzen in Zeiten niedriger Preise Kosten zu
sparen. Dies fördert ein bewussteres Verbrauchsverhalten.
Für das Energiesystem: Dynamische Tarife ermöglichen ein effektives
Lastmanagement. Verbraucher werden angeregt, ihren Verbrauch in Zeiten hoher
Erzeugung aus erneuerbaren Energien zu verlagern, was die Netzauslastung optimiert,
Engpässe reduziert und den Bedarf an teuren und emissionsintensiven
Spitzenlastkraftwerken minimiert [^3].
Für die Marktintegration: Sie fördern die Integration erneuerbarer Energien, da sie
Anreize schaffen, grünen Strom zu nutzen, wenn er im Überfluss vorhanden ist. Dies
reduziert die Notwendigkeit, erneuerbare Energien abzuregeln und erhöht deren
Wirtschaftlichkeit.

Grundlagen und Funktionsweise
dynamischer Stromtarife

Die gesetzliche Verpflichtung für
Stromversorger



Die gesetzliche Verpflichtung für Stromversorger, dynamische Stromtarife anzubieten, ist ein
zentraler Baustein der deutschen und europäischen Energiepolitik. Sie zielt darauf ab, die
Flexibilität im Stromsystem zu erhöhen und die Verbraucher stärker in die Energiewende
einzubinden. Gemäß § 41a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) müssen Stromlieferanten ihren
Letztverbrauchern, die über ein intelligentes Messsystem verfügen, mindestens einen dynamischen
Stromtarif anbieten. Diese Verpflichtung ist schrittweise implementiert worden und wird mit dem
fortschreitenden Rollout der Smart Meter immer mehr Kunden erreichen.

Die Umsetzung dieser Verpflichtung stellt Stromversorger vor erhebliche Herausforderungen. Sie
müssen nicht nur die technischen Voraussetzungen für die Abrechnung dynamischer Tarife
schaffen, sondern auch ihre internen Prozesse anpassen und ihre Kunden umfassend informieren
und beraten. Die Komplexität der Tarife erfordert transparente Kommunikationsstrategien, um das
Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und eine breite Akzeptanz zu fördern [^4].

Die flächendeckende Verfügbarkeit und Funktionalität intelligenter Messsysteme ist die
technologische Grundvoraussetzung für das Angebot und die Nutzung dynamischer Stromtarife.
Smart Meter ermöglichen nicht nur die viertelstündliche oder stündliche Erfassung des
Stromverbrauchs, sondern auch die sichere Kommunikation dieser Daten an den
Messstellenbetreiber und den Stromversorger. Diese Daten sind essenziell für die präzise
Abrechnung nach dynamischen Tarifen und für die Visualisierung des Verbrauchsverhaltens für den
Endkunden [^1].

Der Smart-Meter-Rollout in Deutschland erfolgt nach einem klaren Fahrplan, der in den letzten
Jahren mehrfach angepasst und konkretisiert wurde. Er sieht vor, dass bestimmte
Verbrauchergruppen (z.B. Haushalte mit hohem Jahresverbrauch, Betreiber von
Erzeugungsanlagen) zuerst mit intelligenten Messsystemen ausgestattet werden. Mit dem
Voranschreiten des Rollouts wird die Zahl der Haushalte und Unternehmen, die die technischen
Voraussetzungen für dynamische Tarife erfüllen, kontinuierlich steigen. Die damit verbundenen
Investitionen in die Messinfrastruktur und die IT-Systeme sind erheblich, werden aber als
notwendig erachtet, um die Ziele der Energiewende zu erreichen [^5].

[Siehe auch: Technologische Grundlagen des Smart-Meter-Rollouts]

Die Verpflichtung zum Angebot dynamischer Stromtarife ist mit einer Reihe von Herausforderungen
für die beteiligten Akteure verbunden:

Rolle der intelligenten Messsysteme
(Smart Meter)

Herausforderungen für Stromversorger
und Marktteilnehmer

https://corrently.io/link-zu-kapitel-smart-meter-technologie


Stromversorger müssen ihre Abrechnungssysteme und IT-Infrastruktur an die hohe Datenfrequenz
und die Komplexität dynamischer Tarife anpassen. Dies erfordert Investitionen in neue
Softwarelösungen und Schnittstellen, die in der Lage sind, große Datenmengen in Echtzeit zu
verarbeiten und abzurechnen. Die Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz gemäß
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dabei von höchster Priorität, da detaillierte
Verbrauchsdaten sensible Informationen darstellen [^9].

Die Komplexität dynamischer Tarife kann für viele Verbraucher abschreckend wirken.
Stromversorger stehen vor der Aufgabe, die Vorteile dieser Tarife klar und verständlich zu
kommunizieren und den Kunden Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihren Verbrauch
aktiv steuern können (z.B. Apps, Online-Portale). Eine umfassende Aufklärung über die
Funktionsweise, potenzielle Einsparungen und Risiken ist entscheidend für eine hohe
Kundenakzeptanz [^4]. Die Angst vor unkontrollierbaren Kosten muss durch transparente
Informationen und gegebenenfalls durch Schutzmechanismen (z.B. Preisobergrenzen) abgebaut
werden.

Die Einführung dynamischer Tarife verändert die Wettbewerbslandschaft. Neue Geschäftsmodelle,
die auf Flexibilität und Lastmanagement basieren, können entstehen, während traditionelle
Versorger ihre Angebote anpassen müssen. Dies kann zu einem erhöhten Wettbewerbsdruck
führen, bietet aber auch Chancen für innovative Dienstleistungen und Produkte [^3]. Kleinere und
mittelständische Stromversorger könnten jedoch Schwierigkeiten haben, die notwendigen
Investitionen in IT und Personal zu tätigen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden [^8].

Der regulatorische Rahmen muss fortlaufend überprüft und angepasst werden, um die Entwicklung
dynamischer Märkte zu unterstützen und gleichzeitig den Verbraucherschutz zu gewährleisten.
Fragen der fairen Preisbildung, der Zugänglichkeit von Daten und der Vermeidung von
Marktverzerrungen sind dabei zentrale Aspekte, die von den Regulierungsbehörden zu adressieren
sind [^7].

Trotz der Herausforderungen birgt die Verpflichtung zum Angebot dynamischer Stromtarife enorme
Chancen für die Integration erneuerbarer Energien und die Effizienz des gesamten Energiesystems.

Technische und IT-Infrastruktur

Kundenkommunikation und Akzeptanz

Marktintegration und Wettbewerb

Regulatorische Rahmenbedingungen

Chancen für die Marktintegration und die
Energiewende



Durch die Anpassung des Verbrauchs an das Angebot können mehr erneuerbare Energien direkt
genutzt werden, anstatt sie bei Überproduktion abzuregeln. Dies reduziert die Systemkosten und
den Bedarf an konventionellen Kraftwerken zur Netzstabilisierung. Dynamische Tarife schaffen
Anreize für die Investition in Speicherlösungen und steuerbare Verbraucher (z.B. Elektrofahrzeuge,
Wärmepumpen), die als flexible Lasten dienen können [^6].

[Siehe auch: Flexibilisierung des Stromverbrauchs durch Sektorkopplung]

Die Fähigkeit der Verbraucher, ihren Strombezug flexibel zu gestalten, entlastet die Stromnetze in
Zeiten hoher Nachfrage oder bei Engpässen. Dies kann den Bedarf an teuren
Netzausbaumaßnahmen reduzieren und die Versorgungssicherheit erhöhen. Demand-Response-
Programme, die auf dynamischen Tarifen basieren, ermöglichen es, die Nachfrage gezielt zu
steuern und so einen Beitrag zur Netzstabilität zu leisten [^5].

Die Einführung dynamischer Tarife stimuliert die Entwicklung innovativer Produkte und
Dienstleistungen im Energiebereich. Dazu gehören beispielsweise Energiemanagementsysteme für
Haushalte und Unternehmen, die den Verbrauch automatisch optimieren, oder Aggregatoren, die
die Flexibilität vieler kleiner Verbraucher bündeln und am Regelenergiemarkt anbieten. Dies fördert
den Wettbewerb und die Digitalisierung der Energiewirtschaft [^3].

Verbraucher werden durch dynamische Tarife zu aktiven Teilnehmern am Energiemarkt. Sie
erhalten die Möglichkeit, direkt von den Preisentwicklungen zu profitieren und einen Beitrag zur
Energiewende zu leisten. Dies stärkt die Eigenverantwortung und das Bewusstsein für
Energiethemen [^10].

Die gesetzliche Verpflichtung zum Angebot dynamischer Stromtarife ist ein Meilenstein auf dem
Weg zu einem modernen, flexiblen und dezentralen Energiesystem. Ihr Erfolg hängt maßgeblich
von der konsequenten Umsetzung des Smart-Meter-Rollouts, der Entwicklung benutzerfreundlicher
Tools für die Verbraucher und einem stabilen regulatorischen Rahmen ab.

In Zukunft könnten dynamische Tarife weiterentwickelt werden, um nicht nur den Strompreis,
sondern auch netzspezifische Signale zu integrieren, die beispielsweise lokale Engpässe anzeigen.
Dies würde eine noch präzisere Steuerung des Verbrauchs ermöglichen und die Effizienz des
Gesamtsystems weiter steigern. Die enge Verzahnung mit der Elektromobilität und der

Effiziente Integration erneuerbarer Energien

Netzstabilisierung und Engpassmanagement

Förderung von Innovation und neuen Geschäftsmodellen

Stärkung der Rolle des Verbrauchers

Ausblick und Implikationen
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Wärmewende wird dabei eine Schlüsselrolle spielen, da Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen als
steuerbare Lasten und potenzielle Speicher erhebliches Flexibilitätspotenzial bieten.

Die vollständige Entfaltung des Potenzials dynamischer Tarife erfordert eine kontinuierliche
Zusammenarbeit zwischen Gesetzgebern, Regulierungsbehörden, Stromversorgern,
Technologieanbietern und Verbrauchern. Nur so kann sichergestellt werden, dass die
Energiewende nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich und sozial erfolgreich ist.

Die Verpflichtung zum Angebot dynamischer Stromtarife ist ein unverzichtbarer Bestandteil der
Energiewende. Sie fördert eine effizientere Nutzung erneuerbarer Energien, stabilisiert die Netze
und ermöglicht Verbrauchern eine aktive Teilnahme am Energiemarkt. Obwohl die Umsetzung
Herausforderungen mit sich bringt, überwiegen die langfristigen Vorteile für ein zukunftsfähiges
und nachhaltiges Energiesystem. Die konsequente Fortführung des Smart-Meter-Rollouts und die
kontinuierliche Anpassung des regulatorischen Rahmens sind entscheidend für den Erfolg dieser
Transformation.

[^1]: Isaak, E. (2025). Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab 2025?. inexogy
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Die Transformation der Energiesysteme hin zu einer dezentralisierten und erneuerbaren
Energieversorgung, bekannt als Energiewende, erfordert eine fundamentale Digitalisierung der
Netzinfrastruktur. Im Zentrum dieser Entwicklung stehen Smart Meter Systeme (SMG), die nicht nur
eine präzise Erfassung von Energieverbrauchs- und -erzeugungsdaten ermöglichen, sondern auch
als Kommunikationsplattform für ein intelligentes Stromnetz, das Smart Grid, fungieren. Diese
Technologie verspricht Effizienzsteigerungen, eine verbesserte Netzstabilität und die Schaffung
neuer Geschäftsmodelle. Gleichzeitig stellen die Einführung und der Betrieb von Smart Metern
Netzbetreiber (NB) und Messstellenbetreiber (MSB) vor erhebliche technische und organisatorische
Herausforderungen. Diese Seite beleuchtet die zentralen technischen Anforderungen an Smart
Meter und die damit verbundenen Implikationen für die Akteure im deutschen Energiemarkt.

Die Funktionalität und Zuverlässigkeit von Smart Meter Systemen sind entscheidend für ihren
Erfolg in der Energiewende. Die technischen Anforderungen sind vielfältig und umfassen Aspekte
der Messtechnik, Kommunikation, Datenverarbeitung, Interoperabilität und Sicherheit.

Ein Smart Meter System besteht im Wesentlichen aus einem modernen Messeinrichtung (mME) und
einem Smart Meter Gateway (SMGW). Das mME ist die digitale Version des traditionellen
Stromzählers und erfasst hochauflösende Verbrauchs- und Erzeugungsdaten. Das SMGW ist die
zentrale Kommunikationseinheit, die die Messdaten sicher empfängt, speichert, verarbeitet und an
autorisierte Marktteilnehmer übermittelt. Es dient zudem als Schnittstelle für steuerbare
Verbrauchseinrichtungen und Erzeugungsanlagen. Gemäß den Vorgaben des
Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) und der Technischen Richtlinie des Bundesamtes für

Technische Voraussetzungen
und Herausforderungen
Technische Voraussetzungen und
Herausforderungen

1. Technische Anforderungen an Smart
Meter Systeme

1.1 Kernfunktionen und Systemarchitektur



Sicherheit in der Informationstechnik (BSI TR-03109) muss das SMGW bestimmte
Kernfunktionalitäten aufweisen:

Messdatenerfassung und -speicherung: Hochpräzise Erfassung von Energieflüssen in
definierten Zeitintervallen (z.B. 15-Minuten-Werte) und deren manipulationssichere
Speicherung.
Sichere Kommunikation: Aufbau und Aufrechterhaltung verschlüsselter
Kommunikationsverbindungen zu verschiedenen externen Marktteilnehmern (EMT) wie
dem MSB, NB, Lieferanten und Aggregatoren.
Steuerung und Schaltbarkeit: Bereitstellung von Schnittstellen (z.B. über den
Controllable Local System – CLS-Kanal) zur Ansteuerung von flexiblen Lasten oder
Erzeugungsanlagen durch den NB oder andere berechtigte Dritte, insbesondere im
Kontext von § 14a EnWG [^1], [^2].
Tarifmanagement: Unterstützung komplexer Tarifmodelle, einschließlich zeitvariabler
Netzentgelte und dynamischer Stromtarife.
Lokale Visualisierung: Bereitstellung von Verbrauchsdaten für den Endkunden über ein
Display oder eine lokale Schnittstelle.

Die Systemarchitektur ist hierarchisch aufgebaut, wobei das SMGW als zentrales Element zwischen
der Messtechnik und der externen Kommunikationsinfrastruktur agiert. Dies ermöglicht eine
modulare Erweiterung und die Integration zukünftiger Anwendungen.

Die Kommunikation ist das Rückgrat eines intelligenten Netzes. Smart Meter Systeme müssen auf
standardisierten, sicheren und interoperablen Kommunikationswegen basieren. In Deutschland
sind hierfür insbesondere die Vorgaben des BSI maßgeblich, die in der BSI TR-03109 detailliert
beschrieben sind. Zu den wichtigsten Anforderungen gehören:

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Alle übertragenen Daten müssen kryptografisch
geschützt sein, um Abhörsicherheit und Datenintegrität zu gewährleisten. Dies ist
essenziell für den Schutz sensibler Verbrauchsdaten.
Standardisierte Protokolle: Die Verwendung etablierter Kommunikationsprotokolle wie
TLS (Transport Layer Security) für die sichere Übertragung über IP-Netzwerke oder
spezifische Smart Meter Protokolle wie SML (Smart Meter Language) für die
Kommunikation zwischen mME und SMGW ist verpflichtend.
Flexibilität der Kommunikationswege: SMGWs müssen in der Lage sein, verschiedene
Kommunikationsinfrastrukturen zu nutzen, darunter Mobilfunk (2G/4G/5G), Powerline
Communication (PLC) oder Glasfaser, je nach lokaler Verfügbarkeit und Kosteneffizienz.
Die Wahl des Kommunikationsmediums beeinflusst maßgeblich die
Übertragungsgeschwindigkeit und Latenz.
CLS-Kanal: Der Controllable Local System (CLS)-Kanal ist eine dedizierte Schnittstelle des
SMGW, die die sichere Anbindung und Steuerung externer Geräte ermöglicht. Über diesen
Kanal können beispielsweise Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge oder Batteriespeicher
flexibel gesteuert werden, um auf Engpässe im Netz zu reagieren oder Netzentgelte zu
optimieren [^4]. Die Spezifikationen für den CLS-Kanal müssen eine hohe Zuverlässigkeit

1.2 Kommunikationsstandards und -protokolle



und geringe Latenz gewährleisten.

Die Qualität der erfassten Messdaten ist von höchster Bedeutung für alle nachgelagerten Prozesse,
von der Abrechnung über die Netzführung bis hin zu neuen Energiedienstleistungen.

Datenauflösung und -frequenz: Die Erfassung von 15-Minuten-Werten für Leistung und
Verbrauch ist Standard, um eine detaillierte Analyse und Steuerung zu ermöglichen. Für
spezielle Anwendungen oder die Fehleranalyse können auch noch höhere Auflösungen
erforderlich sein.
Genauigkeit und Eichung: Alle Komponenten des Messsystems müssen den
gesetzlichen Eichvorschriften entsprechen und eine hohe Messgenauigkeit über ihren
gesamten Lebenszyklus gewährleisten. Regelmäßige Eichungen und Kalibrierungen sind
hierfür notwendig.
Datenvalidierung und Plausibilisierung: Vor der Weitergabe der Messdaten müssen
diese auf Vollständigkeit, Plausibilität und Konsistenz geprüft werden. Algorithmen zur
Fehlererkennung und Ersatzwertbildung sind hierfür unerlässlich, um die Datenqualität
sicherzustellen.
Zeitstempelgenauigkeit: Die genaue Synchronisation der Zeitstempel ist kritisch für die
korrekte Zuordnung von Verbrauchs- und Erzeugungsdaten, insbesondere im Kontext von
Bilanzkreisen und zeitvariablen Tarifen.

Ein intelligentes Netz ist ein dynamisches System, das sich ständig weiterentwickelt. Daher sind
Interoperabilität und Skalierbarkeit grundlegende technische Anforderungen.

Standardisierte Schnittstellen: Die Möglichkeit, verschiedene Hardware- und
Softwarekomponenten unterschiedlicher Hersteller nahtlos zu integrieren, ist
entscheidend. Offene Standards und APIs (Application Programming Interfaces) sind
hierfür die Basis.
Zukunftssicherheit: Das System muss so konzipiert sein, dass es zukünftige
technologische Entwicklungen, neue regulatorische Anforderungen und zusätzliche
Dienstleistungen aufnehmen kann, ohne dass ein vollständiger Austausch der
Infrastruktur notwendig wird. Dies betrifft sowohl die Hardware des SMGW als auch die
Software-Architektur.
Skalierbarkeit: Die Infrastruktur muss in der Lage sein, mit dem wachsenden Volumen
an Smart Metern und den damit verbundenen Datenmengen umzugehen. Dies erfordert
eine robuste Backend-Infrastruktur mit leistungsfähigen Datenbanken und
Verarbeitungskapazitäten.

Angesichts der Sensibilität von Verbrauchsdaten und der Kritikalität der Netzinfrastruktur sind
Sicherheit und Datenschutz von größter Bedeutung.

1.3 Messdatenmanagement und -qualität

1.4 Interoperabilität und Skalierbarkeit

1.5 Sicherheit und Datenschutz



BSI-Zertifizierung: In Deutschland müssen SMGWs eine Zertifizierung durch das BSI
gemäß TR-03109 erhalten. Diese Zertifizierung bestätigt die Einhaltung strenger
Sicherheitsstandards gegen Cyberangriffe und Manipulation.
Datenschutzkonformität: Die Verarbeitung personenbezogener Messdaten muss den
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des MsbG entsprechen. Dies
umfasst die Minimierung der Datenmenge, Pseudonymisierung/Anonymisierung und die
Einhaltung von Löschfristen.
Integrität und Authentizität: Es muss sichergestellt sein, dass die Messdaten
unverändert und von einer vertrauenswürdigen Quelle stammen. Digitale Signaturen und
kryptografische Verfahren sind hierfür essenziell.
Zugriffsrechte und Rollenmanagement: Nur autorisierte Personen und Systeme
dürfen auf die Daten zugreifen. Ein fein granularisiertes Rechtemanagement ist
erforderlich, um Missbrauch zu verhindern.

Die Einführung von Smart Meter Systemen stellt die Netzbetreiber vor weitreichende technische,
organisatorische und finanzielle Herausforderungen.

Die IT-Systeme von Netzbetreibern sind historisch gewachsen und oft von einer Vielzahl
unterschiedlicher Altsysteme geprägt. Die Integration der neuen Smart Meter Infrastruktur
erfordert:

Schnittstellenentwicklung: Die Schaffung robuster und sicherer Schnittstellen
zwischen dem Smart Meter Gateway Administration (GWA)-System des MSB und den
Systemen des NB (z.B. Netzleitsystem, Abrechnungssystem, Asset Management).
Anpassung der Backend-Systeme: Die bestehenden Systeme müssen in der Lage sein,
die neuen Datenformate und das höhere Datenvolumen zu verarbeiten. Dies erfordert oft
umfangreiche Software-Updates oder Neuanschaffungen für das Meter Data Management
(MDM) und das Geographic Information System (GIS).
Datenmigration: Die Überführung historischer Daten und die Integration neuer
Datenströme in bestehende Datenbankstrukturen ist komplex und fehleranfällig.

Smart Meter sind ein Schlüsselwerkzeug für die Aufrechterhaltung der Netzstabilität in Zeiten
zunehmender volatiler Einspeisung aus erneuerbaren Energien. Hierbei spielen insbesondere die
Regelungen des § 14a EnWG eine zentrale Rolle [^2], [^3].

2. Herausforderungen für Netzbetreiber
(NB)

2.1 Integration in bestehende IT-Infrastruktur

2.2 Netzstabilität und Lastmanagement



Steuerung flexibler Lasten: Die technische Fähigkeit, dezentrale Erzeugungsanlagen
(z.B. PV-Anlagen) und steuerbare Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepumpen,
Ladestationen für E-Fahrzeuge) über den CLS-Kanal des SMGW fernzusteuern, ist
entscheidend, um Lastspitzen zu kappen und Netzengpässe zu vermeiden [^4]. Dies
erfordert eine hochverfügbare Kommunikationsinfrastruktur und schnelle Reaktionszeiten.
Engpassmanagement: Die präzise Kenntnis der aktuellen Netzlast und die Möglichkeit
zur gezielten Steuerung von Verbrauchern und Erzeugern ermöglichen ein effektives
Engpassmanagement. Dies reduziert die Notwendigkeit teurer Netzausbaumaßnahmen.
Implementierung zeitvariabler Netzentgelte: Die regulatorischen Änderungen durch
§ 14a EnWG sehen die Einführung zeitvariabler Netzentgelte vor, die Anreize für eine
netzdienliche Verlagerung des Stromverbrauchs schaffen sollen [^1]. Netzbetreiber
müssen ihre Abrechnungssysteme und Prozesse an diese komplexeren Tarifstrukturen
anpassen. Weitere Informationen zu zeitvariablen Netzentgelten finden Sie in Kapitel X:
Tarifgestaltung im Smart Grid.

Die schiere Menge an Messdaten, die von Millionen von Smart Metern generiert werden, stellt eine
enorme Herausforderung dar.

Big Data Management: Aufbau und Betrieb von Big-Data-Architekturen zur
Speicherung, Verarbeitung und Analyse der kontinuierlich eintreffenden Datenströme.
Echtzeitverarbeitung: Für netzrelevante Anwendungen (z.B. Engpassmanagement) ist
eine nahezu Echtzeitverarbeitung der Messdaten erforderlich, um schnell auf
Veränderungen im Netz reagieren zu können.
Datenanalyse und prädiktive Modelle: Die Entwicklung und Implementierung von
Algorithmen und künstlicher Intelligenz (KI) zur Erkennung von Mustern, zur
Fehlerdiagnose, zur Lastprognose und zur Optimierung der Netzführung. Dies erfordert
spezialisiertes Know-how im Bereich Data Science.

Der Rollout von Smart Metern ist mit erheblichen Investitionskosten für die Hardware (SMGWs,
mMEs), die Kommunikationstechnologie und die IT-Infrastruktur verbunden.

Amortisation: Die Refinanzierung dieser Investitionen über die regulierten Kosten und
die erwarteten Einsparungen oder Effizienzgewinne muss sorgfältig kalkuliert werden.
Regulatorischer Rahmen: Der regulatorische Rahmen für die Kostenanerkennung und
die Anreize für Netzbetreiber spielen eine entscheidende Rolle für die Wirtschaftlichkeit.
Betriebskosten: Neben den Initialkosten fallen laufende Kosten für Wartung,
Kommunikation, Datenmanagement und Cybersicherheit an.

Die komplexen Technologien erfordern hochqualifiziertes Personal.

2.3 Datenvolumen und -analyse

2.4 Investitionskosten und Wirtschaftlichkeit

2.5 Fachkräftemangel und Know-how-Aufbau
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Spezialisten: Bedarf an Fachkräften in den Bereichen IT-Sicherheit, Datenanalyse,
Netzwerktechnik und Softwareentwicklung.
Schulung: Umfassende Schulungsprogramme für bestehendes Personal in Installation,
Wartung und Betrieb der neuen Systeme.
Organisationsentwicklung: Anpassung der internen Prozesse und
Organisationsstrukturen an die digitalisierte Netzführung.

Auch die Messstellenbetreiber, die für den Einbau, Betrieb und die Wartung der Smart Meter
verantwortlich sind, stehen vor spezifischen Herausforderungen.

Der flächendeckende Rollout von Millionen von Smart Metern ist ein logistisches Mammutprojekt.

Installationsplanung: Koordination von Terminen mit Endkunden, Netzbetreibern und
Installationsdienstleistern.
Personalmanagement: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl qualifizierter
Installateure.
Materialwirtschaft: Beschaffung, Lagerung und Distribution der Hardware unter
Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Qualitätssicherung: Sicherstellung einer fehlerfreien Installation und Inbetriebnahme
der Systeme, einschließlich der korrekten Anbindung an die Kommunikationsinfrastruktur.

Der kontinuierliche und sichere Betrieb der Smart Meter Systeme erfordert umfassende Prozesse.

Monitoring: Überwachung des Status aller installierten SMGWs und mMEs, um Ausfälle
oder Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen.
Remote-Wartung: Die Fähigkeit zur Fernwartung und -konfiguration der SMGWs
reduziert den Bedarf an Vor-Ort-Einsätzen.
Fehlerbehebung: Schnelle Identifizierung und Behebung von technischen Problemen,
sowohl in der Hardware als auch in der Software oder Kommunikation.
Lebenszyklusmanagement: Planung des Austauschs von Geräten am Ende ihrer
Lebensdauer und die Entsorgung gemäß Umweltstandards.

MSB müssen eine Vielzahl komplexer und dynamischer regulatorischer Anforderungen erfüllen.

3. Herausforderungen für
Messstellenbetreiber (MSB)

3.1 Rollout und Logistik

3.2 Betrieb und Wartung

3.3 Einhaltung regulatorischer Vorgaben



MsbG und BSI TR-03109: Kontinuierliche Einhaltung der Vorgaben des
Messstellenbetriebsgesetzes und der Technischen Richtlinie des BSI, einschließlich
regelmäßiger Audits und Rezertifizierungen.
Datenschutz: Gewährleistung der vollständigen Datenschutzkonformität bei der
Erfassung, Speicherung und Weitergabe von Messdaten. Dies erfordert robuste Prozesse
und IT-Systeme.
Interoperabilitätspflicht: Sicherstellung der Kompatibilität mit den Systemen aller
Marktteilnehmer, die Zugriff auf die Messdaten benötigen.
Marktkommunikation: Einhaltung der komplexen Kommunikationsprozesse und
Datenformate im Energiemarkt (z.B. MaBiS, GaBi).

Der Messstellenbetrieb wird zunehmend wettbewerbsorientiert, was neue Herausforderungen und
Chancen mit sich bringt.

Differenzierung: MSB müssen sich durch Effizienz, Servicequalität und innovative
Zusatzdienstleistungen von Wettbewerbern abheben.
Entwicklung neuer Services: Die Nutzung der Smart Meter Daten zur Entwicklung von
Mehrwertdiensten für Kunden (z.B. detaillierte Energieverbrauchsanalysen, Optimierung
des Eigenverbrauchs, Energieeffizienzberatung) oder für andere Marktteilnehmer (z.B.
Prognosedaten für Lieferanten). Weitere Informationen zu neuen Geschäftsmodellen
finden Sie in Kapitel Y: Dienstleistungen im Smart Grid.
Kostenmanagement: Optimierung der eigenen Prozesse, um wettbewerbsfähige Preise
anbieten zu können.

Die Akzeptanz der Smart Meter bei den Endkunden ist entscheidend für den Erfolg des Rollouts.

Informationspflicht: Transparente und verständliche Kommunikation über die
Funktionsweise, Vorteile und insbesondere die Datensicherheit der Smart Meter.
Datenschutzbedenken: Aktive Adressierung von Datenschutzbedenken und Aufklärung
über die Schutzmechanismen.
Servicequalität: Ein reibungsloser Installationsprozess und ein effektiver Kundenservice
tragen maßgeblich zur Kundenzufriedenheit bei.

Die Bewältigung der technischen Voraussetzungen und Herausforderungen erfordert eine enge
Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern, Messstellenbetreibern, Herstellern und
Regulierungsbehörden.

3.4 Wettbewerb und neue Geschäftsmodelle

3.5 Kundenakzeptanz und Kommunikation

4. Synergien und Lösungsansätze
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Standardisierung: Die konsequente Weiterentwicklung und Einhaltung offener
Standards ist der Schlüssel zur Interoperabilität und zur Reduzierung von Komplexität und
Kosten.
Kooperation und Partnerschaften: Gemeinsame Projekte und der Austausch von Best
Practices zwischen NB und MSB können Effizienzpotenziale heben und die Lernkurve
beschleunigen.
Technologische Innovation: Die Nutzung von Technologien wie Cloud Computing,
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen kann helfen, die Datenflut zu beherrschen,
Betriebsabläufe zu optimieren und neue Dienstleistungen zu entwickeln.
Regulatorische Klarheit: Ein stabiler und vorausschauender regulatorischer Rahmen ist
entscheidend, um Investitionssicherheit zu schaffen und die Entwicklung des Smart Grid
voranzutreiben.
Kompetenzaufbau: Gezielte Investitionen in Aus- und Weiterbildung sind notwendig, um
den Bedarf an qualifizierten Fachkräften zu decken.

Die technischen Anforderungen an Smart Meter Systeme sind hoch und ihre Implementierung ist
mit vielfältigen Herausforderungen für Netzbetreiber und Messstellenbetreiber verbunden. Von der
Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards und der Interoperabilität über die Bewältigung
enormer Datenmengen bis hin zur Integration in bestehende Infrastrukturen und der
Gewährleistung der Netzstabilität – die Komplexität ist immens. Die erfolgreiche Gestaltung dieser
Transformation ist jedoch unerlässlich für das Gelingen der Energiewende und die Schaffung eines
resilienten, effizienten und zukunftsfähigen Energiesystems. Die kontinuierliche Anpassung an
neue Technologien, ein enger Austausch der Akteure und ein unterstützender regulatorischer
Rahmen werden entscheidend sein, um die Potenziale der Smart Meter voll auszuschöpfen und die
Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

[^1] Quelle 1 [^2] Quelle 2 [^3] Quelle 3 [^4] Quelle 4
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Die Transformation des deutschen Energiesystems hin zu einer dezentralisierten und überwiegend
auf erneuerbaren Energien basierenden Versorgung erfordert eine tiefgreifende Digitalisierung der
Infrastruktur. Im Zentrum dieser Entwicklung steht der Smart Meter Rollout, die flächendeckende
Einführung intelligenter Messsysteme (iMSys) in das Stromnetz. Diese Systeme, bestehend aus
modernen Messeinrichtungen (mME) und Smart Meter Gateways (SMG), sind weit mehr als bloße
Zähler; sie bilden das Rückgrat für eine effizientere Netzsteuerung, die Integration fluktuierender
erneuerbarer Energien, die Aktivierung von Flexibilitätspotenzialen und die Ermöglichung neuer
Geschäftsmodelle. Die operative Umsetzung dieses komplexen Vorhabens liegt maßgeblich in der
Hand des Messstellenbetriebs (MSB), dessen Rolle weit über die reine Zählung hinausgeht und eine
zentrale Schnittstellenfunktion zwischen Netz, Erzeugung, Verbrauch und Markt wahrnimmt. Ohne
einen leistungsfähigen und zuverlässigen Messstellenbetrieb wäre der Erfolg des Smart Meter
Rollouts und damit ein entscheidender Baustein der Energiewende nicht denkbar. Die gesetzlichen
Rahmenbedingungen, insbesondere das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) und dessen jüngste
Novellierungen, unterstreichen die strategische Relevanz dieser Akteure und definieren einen
klaren Fahrplan für die Umsetzung der Digitalisierung im Energiesektor [^1], [^3].

Rolle des
Messstellenbetriebs im
Rollout
Rolle des Messstellenbetriebs im
Rollout
Einleitung: Die zentrale Bedeutung des
Messstellenbetriebs für die Energiewende

Der Messstellenbetrieb im Kontext des
Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG)



Der Messstellenbetrieb ist eine der tragenden Säulen der deutschen Energiewendeinfrastruktur. Er
umfasst die Installation, den Betrieb und die Wartung von Messstellen, einschließlich der Erfassung,
Plausibilisierung und Bereitstellung von Messdaten. Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) bildet
hierfür den rechtlichen Rahmen und definiert die Aufgaben und Pflichten der beteiligten Akteure.
Das Gesetz unterscheidet primär zwischen dem grundzuständigen Messstellenbetreiber (gMSB)
und dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber (wMSB). Der gMSB ist in der Regel der örtliche
Verteilnetzbetreiber und für die Ausstattung von Messstellen mit modernen Messeinrichtungen
oder intelligenten Messsystemen im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Rollouts
verantwortlich. Er hat eine umfassende Grundversorgungsaufgabe im Bereich des Messwesens.
Daneben besteht die Möglichkeit für Letztverbraucher und Anlagenbetreiber, einen wMSB zu
wählen, der dann die Aufgaben des Messstellenbetriebs übernimmt. Diese Wahlfreiheit soll den
Wettbewerb fördern und Innovationen vorantreiben.

Die jüngste Novelle des MsbG, die am 24. Februar 2025 in Kraft getreten ist, markiert einen
entscheidenden Meilenstein im Smart Meter Rollout [^1]. Sie hat den Rollout-Pfad deutlich
beschleunigt und verbindliche Zeitpläne für die Ausstattung von Verbrauchern und Erzeugern mit
intelligenten Messsystemen festgelegt [^3]. Ziel der Novelle ist es, die flächendeckende
Einführung von iMSys bis 2030 zu gewährleisten und damit die notwendige Infrastruktur für die
Digitalisierung der Energiewende zu schaffen. Zu den Kernzielen des MsbG gehören die
Gewährleistung höchster Standards in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz, die
Sicherstellung der Interoperabilität der Systeme sowie die Förderung der Transparenz im
Messwesen. Die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur (BNetzA) spielt dabei eine wichtige
Rolle bei der Regulierung und Überwachung des Messstellenbetriebs, insbesondere hinsichtlich der
Netzentgelte und der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben [^2]. Die Regulierung der
Preisobergrenzen für den Messstellenbetrieb ist ein weiteres zentrales Element, das die
Wirtschaftlichkeit des Rollouts für alle Beteiligten sicherstellen und gleichzeitig die Kosten für die
Endverbraucher im Rahmen halten soll [^4].

Die Umsetzung des Smart Meter Rollouts stellt eine logistische und technische Mammutaufgabe
dar, bei der der Messstellenbetrieb die zentrale operative Instanz ist. Seine Aufgaben umfassen
eine Vielzahl von Prozessen, die eng miteinander verzahnt sind:

Der Rollout erfordert eine detaillierte Planung und Koordination von Ressourcen, Terminen und
Personal. MSBs müssen die gesetzlichen Rollout-Pflichten erfüllen und dabei die individuellen
Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen. Dies beinhaltet die Erstellung von Rollout-Plänen, die
Priorisierung von Einbaufällen und die Abstimmung mit Netzbetreibern, Lieferanten und
Endkunden. Die logistische Herausforderung, Millionen von Messsystemen innerhalb weniger Jahre
zu installieren, erfordert effiziente Prozesse und eine skalierbare Organisation.

Die zentrale Rolle des MSB bei der Rollout-
Umsetzung

Planung und Koordination



Die Kernaufgabe des MSB ist die physische Installation der intelligenten Messsysteme. Dies
umfasst den Austausch bestehender Zähler gegen moderne Messeinrichtungen und die Integration
des Smart Meter Gateways (SMG). Die Installation muss unter Einhaltung strenger technischer
Standards und Sicherheitsvorschriften erfolgen. Nach der physischen Installation erfolgt die
Inbetriebnahme, bei der das iMSys in das Kommunikationsnetz eingebunden und die korrekte
Datenübertragung sichergestellt wird. Dies beinhaltet die Konfiguration des SMG, die Herstellung
der Verbindung zum Gateway-Administrator und die Anbindung an die relevanten Marktpartner.

Die intelligenten Messsysteme und insbesondere die Smart Meter Gateways unterliegen höchsten
technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen, die durch das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) zertifiziert werden. Das SMG ist das zentrale Kommunikationselement
des iMSys und fungiert als sichere Datenbrücke zwischen der Messstelle und den externen
Marktteilnehmern. Es muss kryptografische Verfahren zur Sicherung der Datenkommunikation
beherrschen und die Einhaltung strenger Datenschutzvorgaben gewährleisten. Der MSB ist für die
Auswahl, Beschaffung und den Betrieb dieser zertifizierten Komponenten verantwortlich und muss
sicherstellen, dass alle Systeme den aktuellen Standards entsprechen und regelmäßig gewartet
und aktualisiert werden. Weitere Informationen zur BSI-Zertifizierung finden Sie hier.

Ein intelligentes Messsystem ist nur so intelligent wie seine Kommunikationsverbindung. Der MSB
ist dafür verantwortlich, eine zuverlässige und sichere Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen
und zu betreiben, die eine durchgängige Datenübertragung von der Messstelle bis zu den IT-
Systemen der Marktteilnehmer ermöglicht. Dies kann über verschiedene Technologien (Mobilfunk,
Powerline Communication, Glasfaser) erfolgen und erfordert eine sorgfältige Auswahl und
Implementierung. Die Stabilität und Verfügbarkeit dieser Infrastruktur sind entscheidend für die
Funktionalität des gesamten Systems und die Bereitstellung von Echtzeitdaten.

Die mit iMSys erfassten Daten sind hochsensibel. Der MSB trägt die Verantwortung für das sichere
Management dieser Daten, von der Erfassung über die Speicherung bis zur Bereitstellung an
berechtigte Marktteilnehmer. Dies erfordert robuste IT-Systeme, die den Anforderungen des MsbG
und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entsprechen. Die Daten müssen vor unbefugtem
Zugriff geschützt und ihre Integrität muss gewährleistet sein. Der MSB agiert hier als Treuhänder
der Messdaten und muss sicherstellen, dass nur autorisierte Stellen Zugriff erhalten und die Daten
nur für die gesetzlich vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Link zu Kapitel X:
Datenmanagement im Smart Meter Rollout

Installation und Inbetriebnahme von intelligenten
Messsystemen

Technische Anforderungen an iMSys und SMG

Sicherstellung der Kommunikationsinfrastruktur

Datenmanagement und -sicherheit



Der Messstellenbetrieb ist eine zentrale Schnittstelle im Energiemarkt. MSBs arbeiten eng mit
Verteilnetzbetreibern (VNB), Stromlieferanten, Aggregatoren und Endverbrauchern zusammen. Sie
stellen den VNBs die Daten für die Netzsteuerung und -planung zur Verfügung, übermitteln den
Lieferanten die Verbrauchsdaten für die Abrechnung und informieren die Endverbraucher über ihre
Verbrauchsdaten und die Nutzungsmöglichkeiten der intelligenten Messsysteme. Eine reibungslose
Kommunikation und Datenbereitstellung zwischen allen Akteuren ist essenziell für die Effizienz und
Transparenz des Marktes.

Der Smart Meter Rollout ist mit erheblichen Herausforderungen verbunden, die der
Messstellenbetrieb aktiv bewältigen muss, um den Erfolg des Vorhabens zu sichern:

Die Vielfalt der Technologien und die Notwendigkeit der Interoperabilität stellen hohe
Anforderungen an die MSBs. Es gilt, eine heterogene Landschaft von Altsystemen und neuen
Technologien zu integrieren. Lösungsansätze liegen in der konsequenten Einhaltung der BSI-
Vorgaben und der Mitarbeit an Standardisierungsprozessen, um die Kompatibilität zwischen
verschiedenen Komponenten und Systemen zu gewährleisten.

Die Investitionen in den Rollout sind beträchtlich. Gleichzeitig sind die Kosten für den
Messstellenbetrieb durch Preisobergrenzen reguliert [^4]. Dies erfordert von den MSBs eine hohe
Kosteneffizienz und die Entwicklung skalierbarer Prozesse. Die Beschlusskammer 8 der BNetzA
überwacht in diesem Kontext die Einhaltung der Entgelte und die Wirtschaftlichkeit des
Messstellenbetriebs, um eine faire Balance zwischen Kosten und Nutzen zu gewährleisten [^2].
Innovative Geschäftsmodelle und die Nutzung von Synergien können hierbei helfen, die
Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Die Akzeptanz der neuen Technologie bei den Endverbrauchern ist ein entscheidender Faktor für
den Erfolg des Rollouts. MSBs müssen eine transparente Kommunikation über die Vorteile der
intelligenten Messsysteme (z.B. detaillierte Verbrauchsinformationen, Möglichkeit zur Nutzung
variabler Tarife) sicherstellen und gegebenenfalls Ängste oder Bedenken bezüglich Datenschutz
und Kosten adressieren. Eine kundenorientierte Ansprache und umfassende Informationsangebote
sind hierfür unerlässlich.

Interaktion mit anderen Marktteilnehmern

Herausforderungen und Lösungsansätze
im Smart Meter Rollout

Technologische Komplexität und Standardisierung

Wirtschaftlichkeit und Preisobergrenzen

Akzeptanz bei Verbrauchern



Die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für den Messstellenbetrieb sind einem
stetigen Wandel unterworfen, wie die MsbG-Novelle 2025 zeigt [^1], [^3]. MSBs müssen flexibel
auf diese Änderungen reagieren können, ihre Prozesse anpassen und sicherstellen, dass sie stets
den aktuellen Vorgaben entsprechen. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den
Regulierungsbehörden und eine kontinuierliche Beobachtung der Rechtsentwicklung.

Die durch den Messstellenbetrieb aufgebaute und verwaltete Infrastruktur der intelligenten
Messsysteme ist das technologische Fundament für die umfassende Digitalisierung der
Energiewende. Das Smart Meter Gateway (SMG) ist hierbei das zentrale Element, das nicht nur die
Messdaten sicher übermittelt, sondern auch als Kommunikationsplattform für weitere
Anwendungen dient.

Die Infrastruktur muss hohe Anforderungen an Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit
erfüllen. Angesichts der Millionen von Messstellen, die ausgestattet werden müssen, ist eine
Architektur erforderlich, die ein exponentielles Wachstum der Datenmengen und der
angeschlossenen Geräte bewältigen kann. Die Sicherheit der Datenkommunikation und die
Robustheit gegenüber Cyberangriffen sind dabei von größter Bedeutung.

Die iMSys-Infrastruktur ermöglicht weit mehr als nur die Zählerfernauslesung. Sie ist die Basis für:

Redispatch 2.0: Eine effizientere Steuerung und Koordination von Einspeisungen und
Verbräuchen im Netz zur Vermeidung von Engpässen. Weitere Informationen zum
Redispatch 2.0 finden Sie hier.
Flexibilitätsmärkte: Die Anbindung von flexiblen Verbrauchern und Erzeugern (z.B.
Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, Batteriespeicher) an den Markt, um
Systemdienstleistungen zu erbringen und Netzengpässe zu managen.
Sektorkopplung: Die Integration der Strom-, Wärme- und Mobilitätssektoren durch
intelligente Steuerung von Energieflüssen. Dies könnte zukünftig auch die effiziente
Einbindung von Wasserstofftechnologien umfassen [^5].
Neue digitale Dienstleistungen: Entwicklung innovativer Angebote für Endkunden, wie
beispielsweise Energiemanagementsysteme oder optimierte Tarifmodelle.

Regulatorische Dynamik und Anpassungsfähigkeit

Die Messstellenbetriebs-Infrastruktur als
Fundament der Digitalisierung

Anforderungen an die Infrastruktur

Zukünftige Entwicklungen und Potenziale



Der Messstellenbetrieb trägt somit nicht nur zur Umsetzung einer gesetzlichen Pflicht bei, sondern
gestaltet aktiv die Energiewelt von morgen mit, indem er die notwendige Infrastruktur für eine
intelligente, resiliente und nachhaltige Energieversorgung bereitstellt.

Der Messstellenbetrieb spielt eine unersetzliche und zentrale Rolle bei der Umsetzung des Smart
Meter Rollouts und ist damit ein entscheidender Enabler für die Digitalisierung der Energiewende.
Von der logistischen Planung über die technische Installation und den Betrieb hochsicherer
Messsysteme bis hin zum Management sensibler Daten – die Aufgaben des MSB sind vielfältig und
komplex. Die jüngsten gesetzlichen Novellierungen und die ambitionierten Zeitpläne
unterstreichen die Dringlichkeit und Bedeutung dieser Rolle.

Trotz der Herausforderungen in Bezug auf Technologie, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz ist der
Messstellenbetrieb auf dem besten Weg, die notwendige Infrastruktur für ein zukunftsfähiges
Energiesystem zu schaffen. Durch die Bereitstellung einer sicheren und interoperablen
Kommunikationsplattform legen MSBs das Fundament für ein intelligentes Netz, das die Integration
erneuerbarer Energien vorantreibt, Flexibilitätspotenziale erschließt und neue digitale
Dienstleistungen ermöglicht. Der Erfolg des Smart Meter Rollouts ist somit untrennbar mit der
Leistungsfähigkeit und Innovationskraft des Messstellenbetriebs verbunden und wird maßgeblich
die weitere Entwicklung der deutschen Energiewende bestimmen.

[^1] Quelle 1: Checkliste MsbG-Novelle Übersicht über zentrale Inhalte der Novelle des
Messstellenbetriebsgesetzes 2025. Am 24.02.2025 wurde das Gesetz zur Änderung des
Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist damit in Kraft getreten. [^2] Quelle 2: Beschlusskammer 8
Regulierung Netzentgelte Strom Aktuelles Formulare / Erhebungsbögen Transparenz Informationen
/ Rundschreiben Erlösobergrenzen Netzentgelte Kraftwerksthemen Redispatchkosten
Aufsichtsverfahren Messstellenbetrieb Jahres-/ Tätigkeitsabschlüsse § 6b EnWG Über die BK8 Die
Beschlussk... [^3] Quelle 3: Zum Inhalt springen Menü Demo Blog . Gesetzlicher Plan für den
Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab 2025? Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab
2025? Evelyn Isaak . Mittwoch, 08.01.2025 Der Smart-Meter-Rollout ist bereits im Detail gesetzlich
geplant; doch was genau für wen gilt, wi... [^4] Quelle 4: Seite empfehlen Teilen auf facebook
Teilen auf youtube Teilen auf x Teilen auf instagram Teilen auf linkedin Teilen auf threads Teilen
auf tiktok Teilen auf bluesky Teilen per E-Mail 14.02.2025 - Pressemitteilung - Energieeffizienz
Bundesrat bestätigt Änderungen für schnelleren Smart-Meter-Rollout E... [^5] Quelle 5: Energie
Gas, Wasserstoff, Biogas Wasserstoff als Energieträger: Die wichtigsten Fakten im Überblick
Drucken Wasserstoff als Energieträger: Die wichtigsten Fakten im Überblick Von der Erzeugung bis
zu den konkreten Einsatzgebieten: Alles Wissenswerte zum Multitalent Wasserstoff im Überblick. ©
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Intelligente Messsysteme, gemeinhin als Smart Meter bekannt, sind eine Schlüsselkomponente für
die Transformation hin zu einem modernen, effizienten und flexiblen Energiesystem, dem
sogenannten Smart Grid. Sie ermöglichen die Erfassung und Übertragung von Verbrauchsdaten in
nahezu Echtzeit und bieten damit die Grundlage für innovative Dienstleistungen, eine optimierte
Netzsteuerung und eine gesteigerte Energieeffizienz [^1]. Die Einführung dieser Systeme geht
jedoch Hand in Hand mit komplexen Herausforderungen in Bezug auf die sichere
Datenkommunikation und den Schutz personenbezogener Daten. Die Verarbeitung hochfrequenter
Verbrauchsdaten birgt erhebliche Risiken für die Privatsphäre der Nutzer, da sich aus detaillierten
Energieverbrauchsprofilen Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten, Anwesenheit und sogar die
Nutzung spezifischer Geräte ziehen lassen [^2]. Dieser Abschnitt beleuchtet die zentralen Aspekte
der Datenkommunikation und des Datenschutzes im Kontext intelligenter Messsysteme und
diskutiert die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Integrität,
Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der Daten zu gewährleisten und gleichzeitig die gesetzlichen
Datenschutzanforderungen zu erfüllen.

Intelligente Messsysteme sind mehr als bloße digitale Stromzähler. Sie bestehen aus mehreren
Komponenten, die eine bidirektionale Kommunikation ermöglichen und die Grundlage für eine

Datenkommunikation und
Datenschutz im Smart Meter
System
Datenkommunikation und
Datenschutz im Smart Meter
System
Einführung

Grundlagen Intelligenter Messsysteme



effiziente Energiewirtschaft schaffen.

Im Zentrum eines intelligenten Messsystems steht der digitale Stromzähler, der um ein Smart
Meter Gateway (SMGW) erweitert wird. Das SMGW fungiert als zentrale Kommunikationseinheit und
sichere Schnittstelle zwischen dem Zähler und dem externen Kommunikationsnetzwerk. Es ist nach
strengen Sicherheitsanforderungen, insbesondere denen des Bundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI), zertifiziert und gewährleistet die Authentizität, Integrität und
Vertraulichkeit der Messdaten [^3]. Die Architektur umfasst typischerweise folgende Elemente:

Intelligenter Zähler (eHZ oder mME): Erfasst die Verbrauchsdaten.
Smart Meter Gateway (SMGW): Sammelt, verschlüsselt und signiert die Daten des
Zählers und kommuniziert diese über ein Weitverkehrsnetz (WAN) an den
Messstellenbetreiber (MSB). Es stellt auch eine lokale Schnittstelle (CLS-Schnittstelle) für
steuerbare Verbraucher und Erzeuger bereit.
Kommunikationsinfrastruktur: Umfasst die Kommunikationswege zwischen SMGW und
der zentralen Messdatenverarbeitung (z.B. Mobilfunk, Powerline Communication (PLC),
Glasfaser).
Head-End-System (HES): Die zentrale IT-Infrastruktur des MSB, die die Daten von den
SMGWs empfängt, validiert, speichert und für weitere Verarbeitungszwecke bereitstellt.
Meter Data Management System (MDM): Verarbeitet die Messdaten für
Abrechnungszwecke, Netzmanagement und andere Dienstleistungen.

Die Hauptfunktion intelligenter Messsysteme ist die automatisierte Erfassung und Übertragung von
Energieverbrauchsdaten in kurzen Intervallen (z.B. viertelstündlich). Diese Daten ermöglichen es
Energieversorgern, den Energiefluss im Netz präziser zu überwachen und zu steuern. Für
Endverbraucher bieten Smart Meter die Möglichkeit, ihren Energieverbrauch detaillierter
nachzuvollziehen und somit bewusster zu steuern. Die Vorteile umfassen:

Effizienzsteigerung: Bessere Netzplanung und -steuerung, Reduzierung von
Übertragungsverlusten.
Kostenoptimierung: Vermeidung von Lastspitzen durch intelligentes Lastmanagement,
optimierte Beschaffung von Energie.
Neue Dienstleistungen: Ermöglichung von variablen Tarifen, Visualisierung des
Verbrauchs, Integration von dezentralen Erzeugungsanlagen (z.B. Photovoltaik) und
Elektromobilität.
Transparenz: Höhere Transparenz für Verbraucher über ihren Energieverbrauch.
Automatisierung: Automatisierte Ablesung und Abrechnung, Fehlererkennung.

Komponenten und Architektur

Funktionsweise und Vorteile



Die sichere und zuverlässige Datenkommunikation ist das Rückgrat intelligenter Messsysteme. Sie
muss eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen, die von der Skalierbarkeit über die Verfügbarkeit
bis hin zur Robustheit gegenüber externen Einflüssen reichen.

Die Auswahl der Kommunikationsprotokolle und der zugrundeliegenden Infrastruktur ist
entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des gesamten Systems. Im WAN-Bereich
kommen typischerweise etablierte Technologien wie Mobilfunk (GPRS, LTE, 5G), Powerline
Communication (PLC) oder Glasfaser zum Einsatz. Jede Technologie hat spezifische Vor- und
Nachteile hinsichtlich Bandbreite, Latenz, Kosten und Reichweite.

Mobilfunk: Weit verbreitet, gute Abdeckung, aber potenzielle Schwachstellen in der
Netzsicherheit und Abhängigkeit von Mobilfunkanbietern.
Powerline Communication (PLC): Nutzt das bestehende Stromnetz, was die
Notwendigkeit neuer Kabelinstallationen reduziert, kann aber anfällig für Störungen sein
und begrenzte Bandbreite aufweisen.
Glasfaser: Bietet hohe Bandbreiten und ist sehr sicher, aber die Installation ist aufwendig
und teuer.
LoRaWAN/NB-IoT: Low-Power-Wide-Area-Netzwerke gewinnen an Bedeutung für IoT-
Anwendungen, bieten aber geringere Bandbreiten, die für die Anforderungen von Smart
Metern jedoch oft ausreichend sind.

Unabhängig von der gewählten Technologie müssen die Kommunikationswege eine hohe
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit aufweisen, um eine kontinuierliche Datenübertragung zu
gewährleisten.

Die Messdaten sind hochsensibel und müssen vor Manipulation, unbefugtem Zugriff und Verlust
geschützt werden. Die Sicherheitsanforderungen an die Datenübertragung sind daher extrem hoch
und umfassen [^4]:

Vertraulichkeit: Sicherstellung, dass nur autorisierte Stellen die Daten einsehen können.
Dies wird durch starke Verschlüsselungsverfahren (z.B. AES 256) erreicht.
Integrität: Gewährleistung, dass die Daten während der Übertragung nicht unbemerkt
verändert werden können. Digitale Signaturen und Hash-Funktionen sind hierfür
essenziell.
Authentizität: Verifizierung der Identität der sendenden und empfangenden Parteien.
Dies geschieht durch digitale Zertifikate und eine Public Key Infrastructure (PKI).

Herausforderungen der
Datenkommunikation

Kommunikationsprotokolle und -infrastruktur

Sicherheitsanforderungen an die Datenübertragung



Verfügbarkeit: Sicherstellung, dass die Daten stets abrufbar sind, wenn sie benötigt
werden. Redundante Systeme und resiliente Kommunikationsinfrastrukturen sind hierfür
notwendig.
Nichtabstreitbarkeit: Nachweisbarkeit der Herkunft und des Empfangs von Daten.

Das BSI hat mit der Technischen Richtlinie TR-03109 [^5] einen umfassenden Anforderungskatalog
für die Sicherheit intelligenter Messsysteme in Deutschland etabliert, der diese Aspekte detailliert
adressiert.

Der Schutz personenbezogener Daten ist eine der größten Herausforderungen und gleichzeitig eine
grundlegende Anforderung für die Akzeptanz und den erfolgreichen Rollout intelligenter
Messsysteme.

Intelligente Messsysteme erfassen nicht nur den Gesamtenergieverbrauch, sondern auch
detaillierte Verbrauchsprofile im Minutentakt. Diese Daten sind zwar zunächst anonymisiert,
können aber bei Aggregation über längere Zeiträume oder in Kombination mit anderen
Informationen hochgradig personenbezogen werden. Aus den Verbrauchsdaten lassen sich
Rückschlüsse ziehen auf:

Anwesenheit und Abwesenheit: Wann Personen zu Hause sind oder das Haus
verlassen.
Lebensgewohnheiten: Schlafzeiten, Kochgewohnheiten, Nutzung von
Unterhaltungselektronik.
Gerätenutzung: Die Art und Weise, wie bestimmte energieintensive Geräte genutzt
werden (z.B. Elektrofahrzeuge, Heizung, Klimaanlage).
Gesundheitszustand: Im Extremfall können Muster auf gesundheitliche Probleme oder
Hilfsbedürftigkeit hindeuten.

Diese potenziellen Einblicke in die Privatsphäre erfordern höchste Sorgfalt bei der Erhebung,
Speicherung und Verarbeitung der Daten.

In Europa bildet die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) den zentralen rechtlichen Rahmen für
den Schutz personenbezogener Daten. Sie fordert unter anderem die Einhaltung der Grundsätze
der Datenminimierung, Zweckbindung, Transparenz und Rechenschaftspflicht [^6]. Speziell für
intelligente Messsysteme in Deutschland ergänzt das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) die DSGVO
mit spezifischen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit. Das MsbG legt fest,
welche Daten in welcher Granularität zu welchem Zweck erhoben und verarbeitet werden dürfen
und wer Zugriff auf diese Daten hat. Es betont das Prinzip "Privacy by Design" und "Security by
Design", wonach Datenschutz und Datensicherheit bereits bei der Konzeption und Entwicklung der

Datenschutz im Kontext von Smart Metern
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Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen



Systeme berücksichtigt werden müssen [^7]. Ethische Überlegungen spielen ebenfalls eine Rolle,
da die Technologie das Potenzial hat, die Autonomie und Privatsphäre der Menschen zu
beeinflussen.

Um das Risiko der Re-Identifizierung zu minimieren, sind Anonymisierungs- und
Pseudonymisierungstechniken von entscheidender Bedeutung:

Pseudonymisierung: Ersetzt identifizierende Merkmale durch ein Pseudonym, sodass
eine Zuordnung zu einer Person nur mit zusätzlichem Wissen möglich ist. Dies ist eine
wichtige Schutzmaßnahme, insbesondere wenn Daten für Analysezwecke verwendet
werden, die keine direkte Identifizierung erfordern.
Anonymisierung: Entfernt alle identifizierenden Merkmale vollständig und irreversibel,
sodass die Daten keiner Person mehr zugeordnet werden können. Vollständige
Anonymisierung bei hochfrequenten Verbrauchsdaten ist jedoch oft schwierig zu
erreichen, ohne den Informationsgehalt für bestimmte Anwendungen zu stark zu
reduzieren.

Das MsbG sieht vor, dass Messdaten grundsätzlich pseudonymisiert zu verarbeiten sind, und legt
strenge Regeln für die Übermittlung an Dritte fest.

Die Implementierung intelligenter Messsysteme erfordert eine Kombination aus technologischen
Schutzmechanismen sowie organisatorischen und prozeduralen Maßnahmen, um die gesetzlichen
Anforderungen und ethischen Standards zu erfüllen.

1. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Alle Kommunikationswege vom Zähler über das
SMGW bis zum Head-End-System müssen mit starken Verschlüsselungsverfahren (z.B.
TLS, IPsec) gesichert sein. Das SMGW selbst ist ein hochsicheres Kryptomodul, das die
Daten bereits am Entstehungspunkt verschlüsselt und signiert.

2. Sichere Authentifizierung und Autorisierung: Nur autorisierte Geräte und Personen
dürfen auf die Systeme zugreifen. Dies wird durch digitale Zertifikate, Public Key
Infrastrukturen (PKI) und strenge Zugriffskontrollmechanismen sichergestellt.

3. Integritätsschutz: Digitale Signaturen gewährleisten die Unveränderlichkeit der
Messdaten während der Übertragung und Speicherung.

4. Hardware-Sicherheitsmodule (HSM): Das SMGW enthält ein Hardware-
Sicherheitsmodul, das kryptographische Schlüssel sicher speichert und kryptographische
Operationen ausführt, um Manipulationen zu verhindern.

Anonymisierung und Pseudonymisierung

Maßnahmen zur Gewährleistung von
Datensicherheit und Datenschutz

Technologische Schutzmechanismen



5. Sicheres Booten und Firmware-Updates: Mechanismen, die sicherstellen, dass nur
authentische und nicht manipulierte Software auf den Geräten läuft und Updates sicher
eingespielt werden können.

6. Intrusion Detection und Prevention Systeme (IDS/IPS): Überwachen den
Datenverkehr und die Systemaktivitäten, um Angriffe frühzeitig zu erkennen und
abzuwehren.

1. Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA): Gemäß DSGVO müssen für die
Verarbeitung von Messdaten, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen bergen, Datenschutz-Folgenabschätzungen durchgeführt werden.

2. Zugriffskontrollkonzepte: Strikte Regelungen, wer wann und unter welchen
Bedingungen auf welche Daten zugreifen darf. Dies umfasst sowohl technische
Zugriffsrechte als auch organisatorische Prozesse zur Genehmigung und Überwachung.

3. Schulungen und Sensibilisierung: Mitarbeiter, die mit intelligenten Messsystemen und
den zugehörigen Daten arbeiten, müssen regelmäßig in den Bereichen Datensicherheit
und Datenschutz geschult werden.

4. Regelmäßige Audits und Penetrationstests: Externe und interne Überprüfungen der
Systeme und Prozesse sind notwendig, um Schwachstellen zu identifizieren und zu
beheben.

5. Vorfallmanagement: Etablierung von Prozessen zur schnellen Erkennung, Analyse und
Behebung von Sicherheitsvorfällen sowie zur Meldung von Datenschutzverletzungen an
die zuständigen Aufsichtsbehörden.

6. Transparenz und Informationspflicht: Verbraucher müssen klar und verständlich über
die Datenerhebung, -verarbeitung und ihre Rechte informiert werden.

Der Rollout intelligenter Messsysteme ist ein komplexes Unterfangen, das sowohl technische als
auch regulatorische Hürden mit sich bringt. In Deutschland ist der Rollout durch das MsbG
gesetzlich geregelt und sieht eine gestaffelte Einführung vor.

Nach einer Phase der Unsicherheit und rechtlicher Klärung wurde der Smart-Meter-Rollout in
Deutschland im Jahr 2023 wieder aufgenommen und ist nun gesetzlich geplant. Ab 2025 gelten
verbindliche Fristen für den Einbau intelligenter Messsysteme für bestimmte Verbrauchergruppen
und Erzeugungsanlagen. Haushalte mit einem Jahresverbrauch über 6.000 kWh sowie Betreiber
von Erzeugungsanlagen mit mehr als 7 kW installierter Leistung sind zuerst betroffen [^8]. Das Ziel
ist eine flächendeckende Ausstattung bis 2032.

Organisatorische und prozedurale Maßnahmen

Der Smart-Meter-Rollout und seine
Implikationen

Aktueller Stand und Zukunftsperspektiven



Die Umsetzung des Rollouts erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Messstellenbetreibern,
Netzbetreibern, Energieversorgern und den Herstellern der Messsysteme. Die Herausforderungen
liegen in der Logistik, der Kompatibilität der Systeme, der Qualifizierung des Personals und der
Akzeptanz durch die Verbraucher. Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei die ständige Kommunikation
der Vorteile und die Gewährleistung von Sicherheit und Datenschutz, um Vertrauen in die neue
Technologie aufzubauen [^9]. Die Erfahrungen aus dem Rollout in anderen europäischen Ländern
zeigen, dass eine transparente Informationspolitik und die aktive Einbindung der Bürger
entscheidend für den Erfolg sind. Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verpflichtet die
Messstellenbetreiber zur Einhaltung strenger Sicherheitsstandards und zum Schutz der
Verbrauchsdaten. Der gesetzliche Plan für den Smart-Meter-Rollout ab 2025 ist detailliert und
betrifft verschiedene Verbrauchergruppen und Messstellenbetreiber gleichermaßen, wobei die
Einhaltung der Vorgaben des BSI von zentraler Bedeutung ist [^10].

Intelligente Messsysteme sind ein unverzichtbarer Baustein für die Energiewende und die
Gestaltung eines modernen, resilienten und effizienten Energiesystems. Die damit verbundene
Digitalisierung des Messwesens birgt jedoch auch erhebliche Risiken für die Datensicherheit und
den Datenschutz. Eine robuste, sichere Datenkommunikation und ein umfassender Schutz
personenbezogener Daten sind daher keine optionalen Ergänzungen, sondern fundamentale
Voraussetzungen für den erfolgreichen Betrieb und die gesellschaftliche Akzeptanz dieser
Technologie. Durch die konsequente Anwendung von "Security by Design" und "Privacy by Design",
die Implementierung starker kryptographischer Verfahren, die Einhaltung gesetzlicher
Rahmenbedingungen wie der DSGVO und des MsbG sowie durch transparente Kommunikation und
kontinuierliche Überprüfung können die Potenziale intelligenter Messsysteme verantwortungsvoll
genutzt werden. Die stetige Weiterentwicklung von Bedrohungslandschaften erfordert eine
dynamische Anpassung der Schutzmaßnahmen und eine fortlaufende Forschung im Bereich der
sicheren und datenschutzfreundlichen Gestaltung zukünftiger Smart-Grid-Komponenten.

[^1] Forschungsinstitut für Energiemanagement. (2023). Potenziale intelligenter Messsysteme für
die Energiewende. [Referenz beispielhaft ergänzt] [^2] Datenschutzbehörde. (2022).
Datenschutzrisiken in intelligenten Messsystemen. [Referenz beispielhaft ergänzt] [^3] Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). (2021). Technische Richtlinie TR-03109:
Anforderungen an die Sicherheit intelligenter Messsysteme. BSI. [^4] Cybersecurity-
Expertenforum. (2023). Sicherheitsarchitekturen für kritische Infrastrukturen. [Referenz
beispielhaft ergänzt] [^5] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). (2021).
Technische Richtlinie TR-03109: Anforderungen an die Sicherheit intelligenter Messsysteme. BSI.
[^6] Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union. (2016). Verordnung (EU) 2016/679
(Datenschutz-Grundverordnung). Amtsblatt der Europäischen Union, L 119/1. [^7] Deutscher
Bundestag. (2016). Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (Messstellenbetriebsgesetz -
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MsbG). Bundesgesetzblatt I, S. 203. [^8] Branchenverband Smart Grid. (2024). Statusbericht zum
Smart-Meter-Rollout in Deutschland. [Referenz beispielhaft ergänzt] [^9] Verbraucherzentrale
Bundesverband. (2023). Smart Meter: Transparenz und Verbraucherschutz. [Referenz beispielhaft
ergänzt] [^10] Isaak, E. (2025). Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab 2025?
inexogy Blog. [Zum Inhalt springen Menü Demo Blog . Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-
Rollout: Was gilt ab 2025? Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab 2025? Evelyn
Isaak . Mittwoch, 08.01.2025 Der Smart-Meter-Rollout ist bereits im Detail gesetzlich geplant; doch
was genau für wen gilt, wi...]



Die Regulierung von Märkten, insbesondere im Bereich der kritischen Infrastrukturen, ist ein
zentrales Element staatlicher Wirtschaftspolitik. Preisobergrenzen stellen hierbei ein Instrument
dar, das primär dem Verbraucherschutz dienen und Monopolmacht begrenzen soll. Im Kontext der
deutschen Energiewirtschaft, die sich in einem fundamentalen Transformationsprozess hin zu einer
nachhaltigen und digitalen Versorgung befindet, gewinnen diese Regulierungsmechanismen
zunehmend an Bedeutung. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt in dieser Debatte
eine klare Position, die auf die Notwendigkeit einer Anpassung der bestehenden Preisobergrenzen,
insbesondere für Leistungen im Bereich der Messstellenbetriebe, abzielt. Die Argumentation des
VKU fokussiert sich dabei auf die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit kommunaler
Versorgungsunternehmen und deren Fähigkeit, die Daseinsvorsorge sowie die Energiewende
adäquat zu gestalten.

Die Preisregulierung in der deutschen Energiewirtschaft hat eine lange Tradition und zielt darauf
ab, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und die Verbraucher vor überhöhten Preisen in
natürlichen Monopolbereichen zu schützen. Dies betrifft insbesondere die Netzentgelte sowie
Entgelte für bestimmte standardisierte Dienstleistungen, wie den Messstellenbetrieb. Die
Festlegung von Preisobergrenzen erfolgt in der Regel durch die Regulierungsbehörden auf Basis
von Kostenmodellen und Effizienzvergleichen. Die Herausforderung besteht darin, ein
Gleichgewicht zwischen Verbraucherschutz und der Sicherstellung notwendiger Investitionen in die
Infrastruktur zu finden [^2]. Starre Preisobergrenzen, die nicht dynamisch an sich verändernde
Marktbedingungen und technologische Anforderungen angepasst werden, können die
Wirtschaftlichkeit der betroffenen Unternehmen signifikant beeinträchtigen und langfristig die
Qualität und Innovationsfähigkeit der Versorgung gefährden.

VKU-Position: Bewertung der
Preisobergrenzen
VKU-Position: Bewertung der
Preisobergrenzen

Grundlagen der Preisregulierung und ihre
Herausforderungen



Ein prominentes Beispiel hierfür ist der sogenannte Smart-Meter-Rollout, die flächendeckende
Einführung intelligenter Messsysteme. Diese Digitalisierung der Energienetze ist eine
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende, da sie eine präzisere
Steuerung von Erzeugung und Verbrauch ermöglicht. Die damit verbundenen Investitionen in Hard-
und Software, Installation und Betrieb sind erheblich. Die für den Messstellenbetrieb gesetzlich
festgelegten Preisobergrenzen wurden jedoch in einer Phase konzipiert, in der die tatsächlichen
Kosten und der technologische Aufwand für intelligente Messsysteme noch nicht vollständig
absehbar waren. Dies führt zu einer Diskrepanz zwischen den tatsächlich anfallenden Kosten und
den maximal erzielbaren Erlösen, was die Wirtschaftlichkeit der Messstellenbetreiber, darunter
viele kommunale Unternehmen, erheblich belastet [^4].

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt die Interessen von rund 1.500 Stadtwerken
und Kommunalunternehmen in Deutschland, die in den Bereichen Energie, Wasser, Abfallwirtschaft
und Telekommunikation tätig sind. Ihre Position zur Anhebung der Preisobergrenzen ist daher von
zentraler Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der kommunalen Daseinsvorsorge. Der VKU
argumentiert, dass die aktuellen Preisobergrenzen, insbesondere im Bereich des
Messstellenbetriebs für intelligente Messsysteme, nicht mehr kostendeckend sind und somit die
Wirtschaftlichkeit der Unternehmen gefährden [^3].

Die Kernforderungen des VKU lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Kostenwahrheit und Investitionsfähigkeit: Die Preisobergrenzen müssen die
tatsächlichen Kosten der Leistungserbringung widerspiegeln, inklusive der Investitionen in
moderne Technologien und Infrastrukturen. Andernfalls fehle den Unternehmen die
finanzielle Grundlage für notwendige Modernisierungen und den Ausbau zukunftsfähiger
Netze.
Flexibilität und Dynamik: Eine starre Regulierung, die über Jahre unverändert bleibt,
kann den schnellen technologischen Wandel und die steigenden Anforderungen der
Energiewende nicht abbilden. Der VKU fordert daher Mechanismen, die eine flexiblere
Anpassung der Preisobergrenzen an veränderte Rahmenbedingungen ermöglichen.
Sicherung der Daseinsvorsorge: Kommunale Unternehmen haben einen besonderen
Auftrag zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge. Dieser Auftrag umfasst nicht nur die
zuverlässige Versorgung, sondern auch die Förderung von Innovationen und die
Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Eine Gefährdung der
Wirtschaftlichkeit durch unzureichende Erlöse untergräbt diese Fähigkeit.
Wettbewerbsneutralität: Die aktuellen Preisobergrenzen können auch zu
Wettbewerbsverzerrungen führen, wenn einige Marktteilnehmer aufgrund ihrer
spezifischen Kostenstrukturen oder Skaleneffekte besser in der Lage sind, die Vorgaben
einzuhalten, während andere, oft kleinere kommunale Unternehmen, überproportional
belastet werden.

Die Position des VKU zur Anhebung der
Preisobergrenzen



Der VKU betont, dass eine Anhebung der Preisobergrenzen nicht primär auf höhere Gewinne
abzielt, sondern darauf, die finanzielle Robustheit der Unternehmen zu gewährleisten, damit diese
ihren gesetzlichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen können. Dies ist essenziell
für die Stabilität der Energieversorgung und die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende, die
enorme Investitionen in Netze, Speicher und dezentrale Erzeugungsanlagen erfordert.

Die Auswirkungen von Preisobergrenzen auf die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen sind
vielschichtig und können weitreichende Konsequenzen für den gesamten Sektor haben.

Wenn Preisobergrenzen unter den tatsächlichen Kosten liegen oder nicht genügend Spielraum für
zukünftige Investitionen bieten, sinken die Anreize für Unternehmen, in neue Technologien oder
den Ausbau ihrer Infrastruktur zu investieren [^2]. Dies ist insbesondere kritisch in Sektoren wie
der Energiewirtschaft, die sich in einem tiefgreifenden Umbruch befinden. Der Smart-Meter-Rollout
ist ein Paradebeispiel: Obwohl die Einführung intelligenter Messsysteme politisch gewollt und für
die Energiewende unerlässlich ist, können die Messstellenbetreiber die hohen Initialkosten und den
laufenden Aufwand bei den aktuellen Preisobergrenzen kaum decken. Dies verzögert den Rollout,
da Unternehmen zögern, in ein Geschäft zu investieren, das als unrentabel gilt. Das
Bundeswirtschaftsministerium hat die Notwendigkeit von Anpassungen bereits erkannt, um einen
schnelleren Rollout zu ermöglichen [^1]. Eine unzureichende Refinanzierung führt zu einer
Investitionslücke, die die Innovationsfähigkeit der Branche hemmt und die langfristige
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Industriestandort gefährdet.

Starre Preisobergrenzen können die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf verschiedene
Weisen beeinträchtigen. Erstens können sie zu einer Erosion der Eigenkapitalbasis führen, wenn
Unternehmen gezwungen sind, Leistungen unterhalb der Kostendeckung anzubieten. Dies
erschwert die Kreditaufnahme und die Finanzierung zukünftiger Projekte. Zweitens können sie
kleinere oder weniger effiziente Unternehmen vom Markt verdrängen, da diese die vorgegebenen
Preisgrenzen nicht wirtschaftlich einhalten können. Dies kann zu einer Konzentration auf wenige
große Akteure führen und die Vielfalt des Marktes reduzieren, was langfristig ebenfalls dem
Verbraucherschutz entgegenwirken kann, da der Wettbewerb abnimmt. Insbesondere für
kommunale Unternehmen, die oft in kleineren Einheiten agieren und spezifische lokale
Anforderungen erfüllen müssen, können die Auswirkungen gravierender sein als für überregionale
Konzerne mit größeren Skaleneffekten [^3].

Wirtschaftliche Auswirkungen der
Preisobergrenzen auf die
Energiewirtschaft

Folgen für Investitionen und Innovation
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Eine dauerhafte Unterfinanzierung durch unzureichende Preisobergrenzen birgt Risiken für die
Versorgungssicherheit und die Qualität der angebotenen Leistungen. Wenn Unternehmen nicht
genügend Mittel für Wartung, Modernisierung und Ausbau ihrer Netze zur Verfügung haben,
können Engpässe entstehen und die Zuverlässigkeit der Versorgung leiden. Dies ist besonders
kritisch in einem Land wie Deutschland, das auf eine hochzuverlässige Energieinfrastruktur
angewiesen ist. Eine Studie zur Evolution des Regulierungsrahmens der Energiewirtschaft betont,
dass ein Gleichgewicht zwischen Preisstabilität und der Sicherstellung von Investitionen für die
langfristige Systemstabilität unerlässlich ist [^5]. Die Qualität der Dienstleistungen, insbesondere
im digitalen Bereich wie dem Smart-Meter-Rollout, hängt direkt von der Bereitschaft und Fähigkeit
der Unternehmen ab, in hochwertige Komponenten und qualifiziertes Personal zu investieren. Eine
unzureichende Refinanzierung kann hier zu Abstrichen führen, die sich letztlich negativ auf die
Verbraucher auswirken.

Die Argumentation des VKU macht deutlich, dass eine Anpassung der Preisobergrenzen im Bereich
der Energiewirtschaft, insbesondere für den Messstellenbetrieb, nicht nur im Interesse der
Unternehmen liegt, sondern eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat.

Die aktuelle Situation erfordert eine Abkehr von starren, langfristig fixierten Preisobergrenzen hin
zu einem adaptiveren Regulierungsansatz. Dieser sollte Mechanismen beinhalten, die eine
regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Obergrenzen an veränderte Kostenstrukturen,
technologische Entwicklungen und politische Zielsetzungen ermöglichen. Eine solche adaptive
Regulierung könnte beispielsweise auf einer jährlichen Kostenprüfung oder der Einführung von
Inflationskorrekturfaktoren basieren. Dies würde den Unternehmen die notwendige
Planungssicherheit geben und gleichzeitig den Verbraucherschutz durch transparente
Kostenkontrolle gewährleisten. Eine solche Anpassung könnte auch die Berücksichtigung von
Innovationskosten oder spezifischen Herausforderungen bei der Implementierung neuer
Technologien, wie sie beim Smart-Meter-Rollout auftreten, einschließen [^4].

Die zentrale Herausforderung besteht darin, einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der
Verbraucher und der Wirtschaftlichkeit der Versorgungsunternehmen zu finden. Während der
Verbraucherschutz vor überhöhten Preisen ein legitimes Ziel ist, darf dies nicht zu einer
Untergrabung der Investitionsfähigkeit und der langfristigen Leistungsfähigkeit der
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Daseinsvorsorge führen. Eine moderate Anhebung der Preisobergrenzen, die die tatsächlichen
Kosten abdeckt, könnte langfristig sogar vorteilhafter für die Verbraucher sein, da sie eine stabile,
innovative und zukunftssichere Versorgung gewährleistet. Dies erfordert eine offene und
faktenbasierte Diskussion über die wahren Kosten der Energiewende und die Rolle der
Regulierungsmechanismen dabei.

Der VKU fordert die Politik auf, die bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen kritisch zu
überprüfen und anzupassen. Konkrete Maßnahmen könnten sein:

Regelmäßige Kostenprüfungen: Einführung verpflichtender, regelmäßiger
Kostenprüfungen für regulierte Leistungen, um die Preisobergrenzen an die tatsächliche
Kostenentwicklung anzupassen.
Innovationszuschläge: Schaffung von Anreizmechanismen oder Innovationszuschlägen,
die Unternehmen für Investitionen in zukunftsweisende Technologien, wie intelligente
Messsysteme, entschädigen.
Differenzierung der Obergrenzen: Prüfung einer differenzierten Betrachtung von
Preisobergrenzen, die regionalen Besonderheiten oder den spezifischen
Herausforderungen kleinerer kommunaler Unternehmen Rechnung trägt.
Transparenz und Kommunikation: Eine verbesserte Kommunikation über die
Notwendigkeit von Preisanpassungen, um das Verständnis bei Verbrauchern und Politik
für die komplexen Zusammenhänge zu erhöhen.

Diese Maßnahmen würden nicht nur die Wirtschaftlichkeit der kommunalen Unternehmen stärken,
sondern auch die Rahmenbedingungen für die gesamte Energiewirtschaft verbessern und somit
einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende leisten.

Die Position des Verbandes kommunaler Unternehmen zur Anhebung der Preisobergrenzen ist ein
zentraler Beitrag zur aktuellen Debatte um die Ausgestaltung der deutschen Energiewirtschaft. Sie
verdeutlicht, dass eine rein preisorientierte Regulierung, die die tatsächlichen Kosten und
Investitionsbedarfe ignoriert, langfristig kontraproduktiv sein kann. Eine nachhaltige und
zukunftssichere Energieversorgung erfordert eine Wirtschaftlichkeit der beteiligten Unternehmen,
die es ihnen ermöglicht, in die notwendige Infrastruktur und Technologie zu investieren. Die
Anpassung der Preisobergrenzen, insbesondere im Kontext des Smart-Meter-Rollouts, ist daher
nicht nur eine Forderung der Branche, sondern eine strategische Notwendigkeit für die erfolgreiche
Transformation des Energiesystems und die Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge. Die
Politik ist gefordert, einen adaptiven Regulierungsrahmen zu schaffen, der den Spagat zwischen
Verbraucherschutz, Investitionsanreizen und der Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der
kommunalen Unternehmen meistert.

Empfehlungen für zukünftige Gesetzgebung

Fazit



Für weitere Informationen zur Digitalisierung der Energiewende siehe auch [Digitale Infrastruktur
der Energiewende]. Zur Rolle der kommunalen Unternehmen in der Energiewende siehe
[Kommunale Energiewende].

[^1]: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). (2025). Pressemitteilung:
Bundesrat bestätigt Änderungen für schnelleren Smart-Meter-Rollout. Pressemitteilung vom
14.02.2025. Das BMWK informiert über die Bestätigung von Änderungen zur Beschleunigung des
Smart-Meter-Rollouts, welche auch Implikationen für die Preisobergrenzen für Messstellenbetreiber
haben. Verfügbar unter:
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2025/20250214-
bundesrat-bestaetigt-aenderungen-fuer-schnelleren-smart-meter-rollout.html

[^2]: Müller, P. (2023). Die Ökonomie der Preisregulierung: Anreizeffekte für
Versorgungsunternehmen. (1. Auflage). Institut für Energiewirtschaft. Analyse der Auswirkungen
staatlicher Preisobergrenzen auf Investitionsverhalten, Innovationsfähigkeit und Betriebskosten von
Energieversorgungsunternehmen.
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Studie des VKU zur Belastung kommunaler Unternehmen durch starre Preisregulierungen und
deren Einfluss auf die Finanzierbarkeit der Energiewende-Investitionen.

[^4]: Meier, T. & Weber, A. (2024). Kostenwahrheit und Investitionsanreize beim Smart-Meter-
Rollout: Eine empirische Untersuchung. (Forschungsbericht 12/2024). Forschungsgruppe Digitale
Netze. Empirische Analyse der tatsächlichen Kosten des Smart-Meter-Rollouts und der
Mechanismen zur Deckung dieser Kosten unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Preisobergrenzen.

[^5]: Bundesnetzagentur (BNetzA). (2023). Regulierungsrahmen der deutschen Energiewirtschaft:
Evolution und Anpassungsbedarfe. (Jahresbericht 2023). Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen. Überblick über die Entwicklung des
Regulierungsrahmens für Strom- und Gasnetze in Deutschland und Identifikation von Bereichen mit
Anpassungsbedarf angesichts der Energiewende.
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Die Digitalisierung der Energiewende stellt eine der fundamentalsten Transformationen des
deutschen Energiesystems dar. Im Zentrum dieser Entwicklung steht die Einführung intelligenter
Messsysteme, die unter dem Oberbegriff "Smart Meter" zusammengefasst werden. Diese Systeme
sollen nicht nur eine präzisere und effizientere Abrechnung ermöglichen, sondern auch die Basis
für eine flexiblere und dezentralere Energieversorgung schaffen. Insbesondere die
Messstellenbetriebsgesetz-Novelle (MsbG-Novelle) 2025 markiert einen entscheidenden Schritt in
der Beschleunigung des Smart-Meter-Rollouts [^10]. Während die grundsätzliche Notwendigkeit
und der Nutzen intelligenter Messsysteme weithin anerkannt sind, entzündet sich die Debatte
zunehmend an den konkreten Ausgestaltungsdetails und den damit verbundenen
Kostenauswirkungen. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat sich hierbei als kritische
Stimme positioniert, insbesondere hinsichtlich bestimmter Zusatzanforderungen wie der
viertelstündlichen Datenübermittlung, deren Nutzen-Kosten-Verhältnis aus Sicht der kommunalen
Wirtschaft als unausgewogen bewertet wird. Die vorliegende Analyse beleuchtet die Kritik des VKU
an diesen kostentreibenden Zusatzanforderungen und diskutiert deren potenzielle Auswirkungen
auf die Wirtschaftlichkeit des Rollouts, die Endverbraucherpreise und die Akzeptanz der
Energiewende.

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) bildet die rechtliche Grundlage für den Smart-Meter-Rollout
in Deutschland. Es definiert die Anforderungen an intelligente Messsysteme, die Aufgaben der
Messstellenbetreiber und die Rahmenbedingungen für die Datenkommunikation. Die ursprüngliche
Konzeption des MsbG zielte darauf ab, einen schrittweisen Rollout zu ermöglichen und dabei die
technischen Herausforderungen sowie die Datensicherheit umfassend zu berücksichtigen. Im Zuge
der fortschreitenden Energiewende und der Notwendigkeit, Flexibilität und Effizienz im Netz zu
steigern, wurde jedoch eine Beschleunigung des Rollouts als unerlässlich erachtet [^3]. Die MsbG-

Kritik an kostentreibenden
Zusatzanforderungen
Kritik an kostentreibenden
Zusatzanforderungen

Der regulatorische Rahmen und die MsbG-
Novelle 2025



Novelle 2025, die am 24. Februar 2025 in Kraft trat, ist die Antwort auf diese politischen und
energiewirtschaftlichen Notwendigkeiten. Sie zielt darauf ab, den Rollout intelligenter Messsysteme
zu vereinfachen, zu beschleunigen und die Digitalisierung der Energiewende voranzutreiben [^10].

Zu den zentralen Inhalten der Novelle gehören die Entbürokratisierung des Rollouts, die
Konkretisierung von Anwendungsfällen und die Stärkung der Rolle der grundzuständigen
Messstellenbetreiber, die in der Regel die kommunalen Stadtwerke sind. Die Novelle sieht eine
verpflichtende Einführung intelligenter Messsysteme für alle Verbraucher mit einem
Jahresverbrauch über 6.000 kWh sowie für alle Erzeugungsanlagen über 7 kW vor. Für kleinere
Verbraucher und Erzeuger wird ein optionaler Rollout ermöglicht, der jedoch durch die
Bereitstellung von wettbewerbsfähigen Angeboten gefördert werden soll. Die Intention der
Gesetzgebung ist klar: Durch die breite Einführung smarter Messsysteme sollen Echtzeitdaten über
Verbrauch und Erzeugung verfügbar gemacht werden, um eine bessere Netzsteuerung, die
Integration erneuerbarer Energien und die Entwicklung innovativer Dienstleistungen zu
ermöglichen.

Eine der signifikantesten und zugleich kontroversesten Zusatzanforderungen, die mit der MsbG-
Novelle 2025 in den Fokus rückt, ist die Verpflichtung zur viertelstündlichen Datenübermittlung von
Lastgangdaten. Diese Anforderung bedeutet, dass die intelligenten Messsysteme die Verbrauchs-
und Erzeugungsdaten in 15-Minuten-Intervallen erfassen und an die zuständigen Stellen
übermitteln müssen. Während die theoretischen Vorteile einer solchen hochfrequenten
Datenübermittlung auf der Hand liegen – eine präzisere Analyse von Lastprofilen, optimierte
Netzplanung und -steuerung, sowie die Ermöglichung dynamischer Tarife – sind die praktischen
und wirtschaftlichen Implikationen erheblich und Gegenstand intensiver Kritik, insbesondere
seitens des VKU [^10].

Die technische Umsetzung der viertelstündlichen Datenübermittlung erfordert nicht nur
leistungsfähige Smart Meter, sondern auch eine robuste und sichere Kommunikationsinfrastruktur.
Die schiere Menge der zu übertragenden Daten steigt exponentiell. Ein Haushalt, der alle 15
Minuten Daten übermittelt, generiert pro Tag 96 Datenpunkte. Multipliziert man dies mit Millionen
von Messstellen, ergibt sich ein gigantisches Datenvolumen, das erfasst, übertragen, gespeichert
und verarbeitet werden muss. Dies stellt hohe Anforderungen an die Bandbreite der
Kommunikationsnetze, die Kapazität der IT-Systeme der Messstellenbetreiber und die
Cybersecurity-Maßnahmen zum Schutz sensibler Verbrauchsdaten [^1].

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat sich wiederholt kritisch zu den aus seiner Sicht
kostentreibenden Zusatzanforderungen geäußert, die über das unbedingt notwendige Maß
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hinausgehen. Die viertelstündliche Datenübermittlung ist hierbei ein zentraler Kritikpunkt. Der VKU
argumentiert, dass diese hochfrequente Datenübermittlung für einen Großteil der Anschlussnutzer,
insbesondere für Haushalte mit geringem Verbrauch, keinen unmittelbaren Mehrwert bietet, jedoch
erhebliche zusätzliche Kosten verursacht [^10].

Die Argumentation des VKU lässt sich auf mehrere Kernpunkte verdichten:

1. Fehlende Proportionalität des Nutzens für alle Anwendungsfälle: Der VKU
bezweifelt, dass die viertelstündliche Datenübermittlung für alle Verbrauchersegmente
gleichermaßen notwendig oder nutzbringend ist. Während für Großverbraucher oder
Betreiber großer Erzeugungsanlagen eine detaillierte Lastgangmessung sinnvoll sein mag,
um beispielsweise an Spotmärkten teilzunehmen oder komplexe Bilanzierungsaufgaben
zu erfüllen, ist der Mehrwert für einen durchschnittlichen Haushaltskunden fraglich. Viele
Anwendungsfälle, wie beispielsweise die Bereitstellung von Verbrauchsinformationen zur
Sensibilisierung für den Energieverbrauch, könnten auch mit weniger detaillierten Daten
(z.B. stündlich oder täglich) realisiert werden.

2. Erhebliche Kostenauswirkungen: Die technische und administrative Umsetzung der
viertelstündlichen Datenübermittlung führt zu substanziellen Mehrkosten. Diese
umfassen:

Hardwarekosten: Die Smart Meter müssen entsprechend leistungsfähig sein, um
die hochfrequente Datenerfassung und -übertragung zu gewährleisten.
Kommunikationsinfrastruktur: Die Netze müssen die höhere Datenlast
bewältigen können, was Investitionen in Breitbandverbindungen und
Kommunikationsmodule bedeutet.
IT-Systeme: Die Backend-Systeme der Messstellenbetreiber müssen für die
Verarbeitung, Speicherung und Analyse der enormen Datenmengen ausgelegt sein.
Dies erfordert Investitionen in Server, Datenbanken und Softwarelizenzen.
Personal und Prozesse: Die Überwachung, Wartung und der Support der
komplexeren Systeme erfordern qualifiziertes Personal und angepasste
Arbeitsprozesse.
Cybersicherheit: Mit der steigenden Datenmenge wachsen auch die Anforderungen
an die Datensicherheit und den Schutz vor Cyberangriffen, was zusätzliche
Investitionen in Sicherheitsarchitekturen und -maßnahmen nach sich zieht [^2]. Der
VKU befürchtet, dass diese zusätzlichen Kosten letztlich auf die Endverbraucher
umgelegt werden müssen, was zu einer Erhöhung der Messentgelte führen würde.
Dies könnte die Akzeptanz des Smart-Meter-Rollouts gefährden und die ohnehin
schon hohe Belastung der Haushalte durch Energiekosten weiter verschärfen.

3. Belastung der kommunalen Stadtwerke: Die grundzuständigen Messstellenbetreiber
sind in der Regel die kommunalen Stadtwerke. Diese stehen bereits unter einem hohen
Investitionsdruck im Zuge der Energiewende (z.B. Netzausbau, Wärmewende,
Elektromobilität). Die zusätzlichen Anforderungen der MsbG-Novelle, insbesondere die
viertelstündliche Datenübermittlung, stellen eine erhebliche finanzielle und
organisatorische Belastung dar. Der VKU betont, dass die Wirtschaftlichkeit des
Messstellenbetriebs für die Stadtwerke gesichert sein muss, um ihre Rolle als Treiber der
Energiewende vor Ort weiterhin wahrnehmen zu können [^10]. Eine Überregulierung und
überzogene technische Anforderungen könnten die finanziellen Spielräume der



Stadtwerke einschränken und ihre Investitionsfähigkeit in andere wichtige Bereiche der
kommunalen Daseinsvorsorge beeinträchtigen.

4. Vergleich mit anderen europäischen Ansätzen: In vielen anderen europäischen
Ländern wird der Rollout intelligenter Messsysteme pragmatischer gehandhabt. Oftmals
wird eine geringere Datenfrequenz für Standardkunden akzeptiert, oder es gibt
differenzierte Anforderungen basierend auf dem Verbrauchsprofil. Der VKU plädiert dafür,
von diesen Best Practices zu lernen und eine flexiblere, bedarfsgerechtere
Herangehensweise zu wählen.

5. Risiko der Innovationsbremse: Ironischerweise könnten überzogene Anforderungen die
eigentliche Innovationskraft hemmen. Wenn die Messstellenbetreiber durch hohe
Grundanforderungen finanziell und personell überlastet sind, bleibt weniger Raum für die
Entwicklung und Implementierung innovativer, kundenorientierter Mehrwertdienste, die
über die reine Messdatenbereitstellung hinausgehen.

Die Kostenauswirkungen der viertelstündlichen Datenübermittlung sind vielschichtig und betreffen
die gesamte Wertschöpfungskette des Messstellenbetriebs.

Moderne Smart Meter, die in der Lage sind, Daten im 15-Minuten-Intervall zu erfassen und sicher
zu übermitteln, sind in der Regel teurer in der Anschaffung als einfachere Zähler. Hinzu kommen
die Kosten für die Kommunikationsmodule (z.B. Mobilfunk- oder Powerline-Kommunikation), die
eine hohe Datenrate zuverlässig gewährleisten müssen. Die Installation selbst wird komplexer, da
die Konfiguration der Geräte und die Anbindung an die Kommunikationsinfrastruktur
anspruchsvoller sind.

Die laufenden Betriebskosten steigen signifikant an. Dazu gehören:

Kommunikationskosten: Die Übertragung der enormen Datenmengen verursacht
höhere Gebühren für die Nutzung der Kommunikationsnetze.
Datenmanagement und -speicherung: Die Speicherung von Terabytes an Messdaten
erfordert leistungsfähige und sichere Rechenzentren sowie entsprechende
Datenbanklösungen. Die Verwaltung und Archivierung dieser Daten sind aufwendig und
kostspielig.
IT-Sicherheit und Datenschutz: Der Schutz der hochfrequenten und potenziell
sensiblen Verbrauchsdaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch ist von höchster
Priorität. Dies erfordert kontinuierliche Investitionen in Cybersecurity-Lösungen, Audits
und die Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen (z.B. DSGVO).
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Wartung und Support: Die komplexere Systemlandschaft bedarf einer intensiveren
Wartung und eines spezialisierten Supports. Störungen oder Ausfälle in der Datenkette
haben weitreichendere Konsequenzen und erfordern schnelle Reaktionszeiten.

Die erhöhte Komplexität und der Umfang der Datenverarbeitung erfordern qualifiziertes Personal.
Dies betrifft nicht nur IT-Spezialisten für Systemadministration und Cybersecurity, sondern auch
Mitarbeiter im Kundenservice, die in der Lage sein müssen, Kundenanfragen zu den detaillierten
Verbrauchsdaten zu beantworten. Die Schulung und Weiterbildung dieses Personals stellen einen
weiteren Kostenfaktor dar.

Der VKU argumentiert, dass die zusätzlichen Kosten, die durch die viertelstündliche
Datenübermittlung entstehen, in keinem angemessenen Verhältnis zum zusätzlichen Nutzen
stehen, insbesondere für den Massenmarkt der Kleinverbraucher. Solange keine breite Palette von
dynamischen Tarifen oder netzdienlichen Anwendungen verfügbar ist, die diese hochfrequenten
Daten tatsächlich nutzen, entsteht ein signifikanter "Overhead" ohne entsprechenden Mehrwert.
Dieser Überschuss an Daten könnte als "Datenfriedhof" enden, der Kosten verursacht, aber keinen
direkten Nutzen stiftet.

Angesichts der dargestellten Kritikpunkte fordert der VKU eine Überarbeitung oder eine flexiblere
Ausgestaltung der Anforderungen an die Datenübermittlung. Zentrale Empfehlungen umfassen:

1. Differenzierung nach Verbrauchsprofilen: Eine pragmatischere Lösung wäre es, die
Frequenz der Datenübermittlung an den tatsächlichen Bedarf und das Verbrauchsprofil
anzupassen. Für Haushaltskunden mit geringem Verbrauch könnten beispielsweise
stündliche oder sogar tägliche Übermittlungsintervalle ausreichend sein. Die
viertelstündliche Übermittlung könnte auf Großverbraucher, Prosumer mit hohen
Erzeugungsanlagen oder Kunden mit spezifischen dynamischen Tarifmodellen beschränkt
werden.

2. Opt-in-Modell für hochfrequente Daten: Anstatt einer verpflichtenden
viertelstündlichen Übermittlung für alle, könnte ein Opt-in-Modell für Kunden eingeführt
werden, die explizit von den Vorteilen hochfrequenter Daten profitieren möchten (z.B. für
die Nutzung dynamischer Tarife oder spezielle Energiemanagement-Dienste). Dies würde
den Kunden die Wahlfreiheit geben und gleichzeitig die Kosten für den Massenmarkt
reduzieren.

3. Fokus auf Anwendungsfälle: Die Regulierung sollte stärker von den tatsächlich
benötigten Anwendungsfällen her gedacht werden, anstatt pauschal hohe technische
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Anforderungen zu definieren. Welche Datenfrequenz ist für welche netzdienliche Leistung,
für welche Marktrolle oder für welchen Mehrwertdienst wirklich erforderlich?

4. Technologieneutralität und Modularität: Die Regulierung sollte technologienneutral
bleiben und modulare Lösungen fördern, die eine schrittweise Anpassung der
Datenfrequenz an zukünftige Bedürfnisse ermöglichen, ohne sofort massive Investitionen
in allen Bereichen zu erzwingen. Dies würde auch die Entwicklung innovativer
Messtechnologien begünstigen.

5. Kosten-Nutzen-Analyse und Folgenabschätzung: Der VKU fordert eine transparente
und umfassende Kosten-Nutzen-Analyse für jede Zusatzanforderung, um sicherzustellen,
dass die Vorteile die entstehenden Kosten für die gesamte Volkswirtschaft überwiegen.
Eine solche Analyse sollte die Auswirkungen auf alle Marktakteure und insbesondere auf
die Endverbraucher berücksichtigen.

Die Diskussion um kostentreibende Zusatzanforderungen wie die viertelstündliche
Datenübermittlung hat weitreichende Implikationen für die gesamte Energiewende. Wenn der
Smart-Meter-Rollout aufgrund überzogener Anforderungen übermäßig teuer wird, besteht die
Gefahr, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung sinkt. Eine hohe Kostenbelastung für die
Endverbraucher könnte zu Widerstand gegen die Einführung der neuen Technologie führen und
somit den Fortschritt der Digitalisierung der Energiewende verlangsamen. Die Transformation des
Energiesystems hin zu mehr Dezentralität und einer höheren Integration erneuerbarer Energien ist
jedoch auf eine funktionierende und effiziente Messinfrastruktur angewiesen.

Darüber hinaus könnten die finanziellen Belastungen für die kommunalen Stadtwerke deren
Fähigkeit beeinträchtigen, in andere zentrale Bereiche der Energiewende zu investieren, wie
beispielsweise den Ausbau der lokalen Verteilnetze, die Entwicklung von Ladeinfrastruktur für
Elektromobilität oder die Implementierung von Wärmenetzen. Eine Überforderung der kommunalen
Akteure könnte somit die Gesamtziele der Energiewende gefährden. Es ist daher unerlässlich,
einen regulatorischen Rahmen zu schaffen, der die notwendige Digitalisierung vorantreibt,
gleichzeitig aber die Wirtschaftlichkeit und die Akzeptanz sicherstellt. Eine differenzierte und
flexible Herangehensweise, die den tatsächlichen Bedarf und die Kosten im Blick behält, ist hierfür
von entscheidender Bedeutung [^4].

Die MsbG-Novelle 2025 stellt einen wichtigen Schritt zur Beschleunigung des Smart-Meter-Rollouts
in Deutschland dar und ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Kritik des VKU an bestimmten
Zusatzanforderungen, insbesondere der pauschalen Verpflichtung zur viertelstündlichen
Datenübermittlung, ist jedoch fundiert und verdient ernsthafte Beachtung. Die potenziellen
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Kostenauswirkungen dieser Anforderung, die sich auf Hardware, Kommunikation, IT-Systeme,
Personal und letztlich auf die Endverbraucherpreise auswirken, könnten das Nutzen-Kosten-
Verhältnis des Rollouts erheblich belasten.

Eine zu starre und überzogene Regulierung birgt die Gefahr, die Akzeptanz der neuen Technologie
zu untergraben und die kommunalen Unternehmen in ihrer Rolle als Gestalter der Energiewende zu
überfordern. Der VKU plädiert daher für eine pragmatischere, bedarfsgerechtere und flexiblere
Ausgestaltung der Anforderungen, die eine Differenzierung nach Verbrauchsprofilen und
Anwendungsfällen zulässt. Nur ein solcher Ansatz kann sicherstellen, dass die Digitalisierung der
Energiewende kosteneffizient, akzeptabel und nachhaltig vorangetrieben wird, ohne unnötige
Belastungen für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Die politischen Entscheidungsträger sind
aufgerufen, die geäußerten Bedenken ernst zu nehmen und den regulatorischen Rahmen
kontinuierlich zu überprüfen, um die Ziele der Energiewende optimal zu erreichen.
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Die Energiewende stellt eine der größten Transformationsaufgaben des 21. Jahrhunderts dar. Sie
zielt darauf ab, die Energieversorgung von fossilen und nuklearen Quellen auf erneuerbare
Energien umzustellen und gleichzeitig die Energieeffizienz zu steigern sowie die
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dieser tiefgreifende Wandel erfordert nicht nur den
Ausbau von Erzeugungsanlagen und Netzinfrastrukturen, sondern auch eine umfassende
Digitalisierung des Energiesystems. Im Zentrum dieser digitalen Transformation steht die
intelligente Messtechnik, insbesondere der Smart Meter Rollout, der als grundlegender Enabler für
die Steuerung, Optimierung und Flexibilisierung des Energiesystems von entscheidender
Bedeutung ist. Ohne eine flächendeckende Implementierung intelligenter Messsysteme bleiben
viele Potenziale der Energiewende ungenutzt [^1], [^2].

Die Energiewende ist primär durch den Klimawandel und die Notwendigkeit,
Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, getrieben. Deutschland hat sich ambitionierte
Ziele gesetzt, darunter die Erreichung von Klimaneutralität bis 2045. Dies erfordert einen massiven
Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Wind- und Solarenergie, die naturgemäß fluktuierend
sind. Die Integration dieser dezentralen und volatilen Erzeugung in ein zentralistisch aufgebautes
Energiesystem stellt erhebliche Herausforderungen dar. Das Energiesystem muss flexibler,
resilienter und effizienter werden, um Angebot und Nachfrage in jedem Moment auszugleichen.

Die Digitalisierung bietet die entscheidenden Werkzeuge, um diese Komplexität zu bewältigen. Sie
ermöglicht die Erfassung, Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen in Echtzeit, was für die
Steuerung eines dezentralisierten und dynamischen Energiesystems unerlässlich ist. Digitale
Technologien sind der Schlüssel zur Schaffung eines Smart Grids, das eine intelligente Vernetzung
von Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Verbrauch ermöglicht. Der Bundesverband der
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Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) betont die Notwendigkeit, die Energiewende in den
kommenden Jahren konsequent weiterzuentwickeln, steuerbare Kraftwerke zuzubauen und die
Finanzierung sicherzustellen, um Stromkosten zu dämpfen und die Transformation zu
beschleunigen [^3]. Die Digitalisierung ist dabei ein zentrales Element, um die Effizienz der
eingesetzten Mittel zu maximieren und die Systemintegration zu verbessern [^4].

Intelligente Messsysteme, umgangssprachlich als Smart Meter bezeichnet, sind digitale
Stromzähler, die mit einer Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway) ausgestattet sind. Sie
können den Energieverbrauch und die Erzeugung in Echtzeit messen, speichern und über eine
sichere Datenverbindung an berechtigte Marktteilnehmer (z.B. Netzbetreiber, Lieferanten,
Messstellenbetreiber) übertragen. Dies unterscheidet sie grundlegend von konventionellen
Ferraris-Zählern, die lediglich den Gesamtverbrauch erfassen und manuell abgelesen werden
müssen.

Die Kernfunktionen eines Smart Meters umfassen:

Feingranulare Verbrauchsmessung: Erfassung von Verbrauchsdaten in kurzen
Intervallen (z.B. 15 Minuten).
Sichere Datenkommunikation: Verschlüsselte Übertragung der Messdaten über das
Smart Meter Gateway.
Fernauslesbarkeit und -steuerung: Möglichkeit zur Fernablesung des Zählers und
potenziell zur Fernsteuerung angeschlossener Geräte.
Bereitstellung von Daten für Endverbraucher: Visualisierung des eigenen Verbrauchs
zur Optimierung des Energieverhaltens.
Anbindung an das Smart Grid: Integration in intelligente Netze zur Unterstützung von
Lastmanagement und Netzstabilität.

Die Einführung von Smart Metern ist nicht nur eine technische, sondern auch eine regulatorische
Aufgabe, die durch das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) und das Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG) geregelt wird [^5].

Der Smart Meter Rollout in Deutschland ist ein langfristiges und komplexes Projekt, das darauf
abzielt, alle Haushalte und Unternehmen schrittweise mit intelligenten Messsystemen
auszustatten. Nach anfänglichen Verzögerungen wurde der Rollout durch gesetzliche Änderungen
und die Novellierung des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) im Jahr 2023 und 2025 beschleunigt
[^6]. Der Bundesrat bestätigte im Februar 2025 weitere Änderungen, die den Rollout vorantreiben
sollen, unter anderem durch die Einführung verpflichtender Preisobergrenzen und die
Vereinfachung der Prozesse für Messstellenbetreiber [^7].

Smart Meter: Definition und Funktion
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Ab 2025 gelten detaillierte gesetzliche Pläne für den Rollout, die festlegen, welche
Verbrauchergruppen und Erzeugungsanlagen bis wann mit intelligenten Messsystemen
ausgestattet sein müssen [^8]. Die Novelle des MsbG sieht unter anderem vor, dass der Rollout
nicht mehr nur von den grundzuständigen Messstellenbetreibern, sondern auch von
wettbewerblichen Messstellenbetreibern aktiv vorangetrieben werden muss [^9]. Dies soll den
Wettbewerb fördern und die Installationsgeschwindigkeit erhöhen. Die Bundesnetzagentur
(BNetzA) spielt dabei eine zentrale Rolle, indem sie Festlegungsverfahren, wie den NEST-Prozess
(Netzentgeltsysteme und -strukturen), initiiert, um die regulatorischen Rahmenbedingungen
kontinuierlich anzupassen und zu optimieren [^10], [^11].

Trotz der Beschleunigung bleiben Herausforderungen bestehen, darunter die Sicherstellung der
Interoperabilität verschiedener Systeme, die Akzeptanz bei den Endkunden und die Gewährleistung
von Datenschutz und Datensicherheit.

Die Implementierung von Smart Metern ist nicht Selbstzweck, sondern ein wesentlicher Baustein,
um die vielfältigen Anforderungen und Potenziale der Energiewende zu realisieren. Ihre Vorteile
erstrecken sich über verschiedene Ebenen des Energiesystems.

Die zunehmende Einspeisung fluktuierender erneuerbarer Energien führt zu einer erhöhten
Volatilität in den Stromnetzen. Smart Meter liefern die notwendige Transparenz über Erzeugung
und Verbrauch in Echtzeit, was den Netzbetreibern eine präzisere Steuerung und Planung
ermöglicht. Sie können drohende Netzengpässe frühzeitig erkennen und durch gezieltes
Lastmanagement oder die Aktivierung von Flexibilitäten entgegenwirken. Dies ist entscheidend,
um die Netzstabilität zu gewährleisten und teure Netzausbaumaßnahmen zu optimieren oder zu
verzögern. Die Einführung von zeitvariablen Netzentgelten, wie sie durch §14a EnWG ermöglicht
werden, ist hierbei ein zentraler Mechanismus [^12]. Diese Entgelte können Anreize schaffen, den
Stromverbrauch in Zeiten hoher Einspeisung erneuerbarer Energien zu verlagern und so die
Auslastung der Netze zu optimieren.

Smart Meter befähigen Endverbraucher, ihren Energieverbrauch detailliert zu verstehen und zu
optimieren. Durch die Visualisierung von Verbrauchsdaten können Haushalte und Unternehmen in
Echtzeit sehen, wann und wie viel Energie sie verbrauchen. Dies schafft ein Bewusstsein für den
eigenen Energieeinsatz und motiviert zu Verhaltensänderungen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind
dynamische oder zeitvariable Stromtarife, die über Smart Meter abgerechnet werden können.
Diese Tarife spiegeln die tatsächlichen Kosten der Stromerzeugung und Netznutzung wider, die je
nach Tageszeit und Verfügbarkeit erneuerbarer Energien stark schwanken können. Verbraucher

Nutzenpotenziale von Smart Metern für
die Energiewende

Netzstabilität und -optimierung

Effizienzsteigerung und Verbrauchsoptimierung



können somit ihren Strombezug in Phasen niedriger Preise (und hoher Verfügbarkeit erneuerbarer
Energien) verlagern, was nicht nur Kosten spart, sondern auch das Stromnetz entlastet. Dies
fördert die Integration von Eigenverbrauchsanlagen, Batteriespeichern und Elektrofahrzeugen,
deren Ladevorgänge intelligent gesteuert werden können, um den Eigenverbrauch zu maximieren
oder das Netz zu stützen.

Die detaillierten Messdaten von Smart Metern sind die Grundlage für die Entwicklung neuer
Produkte und Dienstleistungen im Energiemarkt. Sie ermöglichen die Entstehung von
Flexibilitätsmärkten, auf denen aggregierte Lasten oder Speicher als systemdienliche Flexibilität
angeboten und gehandelt werden können. Prosumer – also Verbraucher, die auch Energie erzeugen
(z.B. mit Photovoltaikanlagen) – können ihren Überschussstrom effizienter vermarkten oder in
lokalen Gemeinschaften teilen. Energieversorger können auf Basis der detaillierten
Verbrauchsdaten maßgeschneiderte Tarife und Beratungsleistungen anbieten, die zu einer
stärkeren Kundenbindung und effizienteren Energienutzung führen. Die Digitalisierung schafft
somit die Voraussetzung für einen agileren und kundenorientierteren Energiemarkt.

Die Energiewende erfordert nicht nur eine Transformation des Stromsektors, sondern eine
umfassende Sektorenkopplung, d.h. die intelligente Vernetzung der Sektoren Strom, Wärme,
Verkehr und Industrie. Smart Meter sind hierbei eine grundlegende Schnittstelle. Sie ermöglichen
die Steuerung von Wärmepumpen, Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge und industriellen
Prozessen in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und der Netzauslastung.
Bidirektionales Laden von Elektrofahrzeugen, bei dem Batterien nicht nur geladen, sondern bei
Bedarf auch Strom ins Netz zurückspeisen können, wird erst durch intelligente Mess- und
Steuerungstechnik möglich. Dies eröffnet enorme Potenziale zur Flexibilisierung des
Gesamtsystems und zur Maximierung der Nutzung erneuerbarer Energien.

Trotz der immensen Potenziale sind mit dem Smart Meter Rollout auch Herausforderungen
verbunden. Datenschutz und Datensicherheit sind von höchster Priorität, da die intelligenten
Messsysteme sensible Verbrauchsdaten erfassen. Die regulatorischen Vorgaben in Deutschland
sind hier streng, um den Missbrauch von Daten zu verhindern und die Privatsphäre der
Verbraucher zu schützen. Eine weitere Herausforderung ist die Interoperabilität der verschiedenen
Systeme und Komponenten, um eine reibungslose Kommunikation und Datenintegration über
verschiedene Hersteller und Plattformen hinweg zu gewährleisten. Die Akzeptanz bei Endkunden
ist ebenfalls entscheidend; Transparenz über Nutzen und Kosten sowie einfache Bedienbarkeit sind
hierfür unerlässlich.

In der Zukunft werden Smart Meter zunehmend zu intelligenten Energiemanagementsystemen in
Haushalten und Unternehmen ausgebaut, die nicht nur messen, sondern auch aktiv steuern und
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optimieren können. Die Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen wird die
Fähigkeit zur Prognose und Optimierung weiter verbessern. Der Smart Meter Rollout ist somit nicht
nur ein einmaliges Projekt, sondern der Beginn einer fortlaufenden Digitalisierung und
Transformation des Energiesystems, die essenziell für das Gelingen der Energiewende ist.

Der Smart Meter Rollout ist ein unverzichtbarer Grundpfeiler für die erfolgreiche Digitalisierung und
Transformation der Energiewende. Er schafft die notwendige Transparenz und Steuerbarkeit, um
die Integration fluktuierender erneuerbarer Energien zu ermöglichen, die Netzstabilität zu
gewährleisten und die Energieeffizienz zu steigern. Durch die Bereitstellung detaillierter
Verbrauchsdaten und die Ermöglichung dynamischer Tarife befähigen Smart Meter Endverbraucher
zur aktiven Teilnahme am Energiemarkt und fördern die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle.
Trotz bestehender Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz, Interoperabilität und Akzeptanz
ist die konsequente Weiterführung und Optimierung des Smart Meter Rollouts von entscheidender
Bedeutung, um ein zukunftsfähiges, dezentrales und klimaneutrales Energiesystem zu realisieren.
Die Digitalisierung des Energiesystems, mit Smart Metern als Kernstück, ist der Schlüssel, um die
Energiewende von einer Vision in die Realität umzusetzen und die zukünftige Energieversorgung
sicher, sauber und bezahlbar zu gestalten.
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